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Eugen Huber -“
(13. Julĩ 1849 - 23. April 1923.)

Von

Prof. ODLMUITZINER,Lurich.
 

Mit Eugen Huber ist ein Grosser im Reiche des
Geisſstes von uns gegangen. Es mag vermessen erscheinen,
in einem kurzen Artikel einer Zeitschrift das Lebensbild

eines solchen Mannes zu zeichnen und sein Werk wür—

digen zu vwollen. Trotzdem habe ich den müir zuteil
gewordenen ehrenvollen Auftraß gerne übernommen.

Die Zeitschrift für Schweizerisches Becht schuldet nicht

nur brem 40jahrigen Mtarbeiter, sondern vor allem

dem Manne, der das schweizerische Recht wie kein an—

derer gefördert hat, ein kurzes Gedenkwort. Dem Be—

denken aber, dass die Zeichnung des Lebensbildes einer

so reichen Persõnlichkeit in dem vorgezeichneten Rahmen
nieht mögliehb ist und dass wir ihre Werke am besten
direkct auf uns virken lassen, gaube ieh dadurch
Reéchnung tragen zu können, dass ich mich darauf

beschränke, diejenigen Momente hervorzuheben, die für

die erstaunliche Arbeitsleistung und den seltenen Erfolg

Eugen Hubers in besonderem Masse bestimmend waren,

UVnd vwenn es wabr ist, dass Mann und WMerk eins sind,

so dũurfte diese Betrachtungsweise gleichzeitig geeignet
sein, uns die Richtung anzudeuten, in der der dahin-

gegangene Meister auch vweiterhin speziell die schwei-
zerische Rechtsentwicklung zu béeeinflussen berufen ist.

J.

Am 13. Juli 1849 z2u Stammheim als jüngstes Kind
des dortigen Arztes geboren, verlebte Eugen Huber als

Zoltechritt fur Schwelzorischos Rocht. Aeus folge XIl. 1
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lebensfroher und temperamentvoller Rnabe in Landlichen

Verhaltnissen eine schöne Rinderzeit. Nach dem Tode

seines Vaters siedelte die Familie nach Zürich über.

Hier hat Eugen Hubeér als hervorragender Schuüler das

Gymnasium absolviert und — was viel wichtiger ist —

hier hat er schon in der Gymnasialzeit eine innere Entwick

lung durchgemacht, die für sein ganzes spateres Leben

von ausschlaggebender Bedeutung sein sollte. — Seine

Leblingsbeschaftigung varen Mathematik Geschichte

und Poesie Dem Haren Verstand sagte die Logik, die

er vor allem in der Mathematik fand, zu. Sein Gemũt

aber verlangte nach einem Gleichgewicht gegenüber deéser

Logik und fand dasselbe in der Geschichte und in der

Poesie. Die Runst überbaupt Gnsbesondere auch die

Musik) ist füur Eugen Huber schon in diéser Zeit „das

Asyl vohin wan aus dem Rampfe mit der Materie sich

retten soll Und sein Verhaltnis zur Runst var nicht

nur ein rezeptives. In jüungern Jahren zeichnete und malte

er selbst und die Dichtkunst hat er bis ins vorgerücktere

Alter geübt. Und zwar besonders das Drama, das ihm

Gelegenheit bot, das vielgestaltise Leben mit seinen

manuigfachen Geéewissenskontlikten zu schauen und dieh⸗

terisech zu gestalten.

er deben diesen vielseitigen Interessen nahmen

den angehenden Studenten noch andere Probleme immer

mehr in Anspruch. Sein reger Geist und sein tief emp-

fundenes Bedurfnis, den Dingen auf den Grund zu gehen,

meaboten ho wer eindringlicher, zu den höchsten

Fragen des menschlchen Lebens Stellung zu nehmen.

Er bestaunt die grossen ſSelbstdenker des Altertums,

die nieht vur aus Buchern schöpften, sondern sich ihre

Lebensanschauung selbst aneigneten. Such eéer vill sich

duret vweitere Suchildung der Denk- und Willensbraft

cinen sebbstandigen Geist erringen, um so viel als möglich

cinzudringen in die Gebeimnisse des Seelen- Geistes⸗ und

Gottecdleheus Dass béei solchem Streben in so jungen

Jahren ud dazu noeh bei einem so leidenschaftlichen
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Temperament Zeiten grossen Vertrauens mit momen-

taner Verzagtheit abwecehselten, Konnte der spatern Aus-

bildung eines starken Charakters nur förderlich sein.

Hartes Ringen führt den edlen Käampfer zur Erkenntnis,

dass nur der Vollkommene wabrhaft frei sein kann.

Wer aber kann ganz frei sein? Ein Jesus; vir aber

mussen darnaeh streben“ schreibt er einmal. Und ein

anderes Mal Jesus allein ist mir massgebend und die

ihm im Denken folgten.“ Und der gewonnenen Erkenut-

nis folgt auf dem Fusse die befreiende Tat. Der junge

Eugen Huber fublt in sich ein heftiges Feuer und damit

die Tuchtigkeit zu vielem, wenn es Ihm gelingt, es in die

rechle Bahn zu lenken Zum Besten des Volkes soll

diess Rraft verwendet werden! Sobeschliesst er in reiner

MWirkungslust Poet zu werden, aber nicht um in einer

LHteraturgeschiebte fortzuleben, sondern um in dem

alles umfassenden Drama die Gefüblsbildung des Volkes

zu fördern Spater glaubt er, vielleicht als tuchtiger Staats⸗

mann seinen Volke noch mebr dienen und damit seine

Aufgabe besser eérfüllen zu können und lLässt sich im

Ferbst 1868 an der juristischen Fakultat der Universität

zurich immatrikulieren.

Auch die Entwicklung vahrend seinermeee

die Eugen Huber mit Ausnahme von zwei Berliner Se⸗

mestern cbenfalls in Zuürich verlehbte, volieht sich in

der angedeuteten BRichtung. Tatenvolles Mirken an

édlem estlosem Werk bleibt das Ziel, das ibm über

alle Sehvierigkeiten und Anfechtungen binweghilft. Da—

bei virdu sein Entwicklungsgang immer Harer. Am

Mar1872 bestand Huber in Zürich wagna cum laude

das juristische Doktorexamen sceiner Dissertation (Die

schweizerischen Erbrechte in ihrer Entwicklung seit der

Ablösung des alten Bundes vom deutschen Reich?)

stellteee ein Glaubensbekenntnis — das Wort Ma—

caulays voran: Essollte möglich sein, erworbene Rechte

zu schutzen, jede bewahrte und durch Alter und edle

Vereinbarung teder gewordene Béchtseinrichtung zu
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sichern, gleichzeitig aber auch Neuerungen einzuführen,
die auf das Harmonischste sich dem Grundplan der

Rechtsordnung einfügen.“ In der Arbeit selbst wird —

bei grundsatzlicher Anerkennung der Universalitat der
Rechtsentwicklung und des universellen Charakters des

rõömischen Rechtes — hetont, dass die Politik eines Volkes

nicht nur seine aussere Stellung schafft, sondern auch
seinem Rechte einen bestimmten Charakter, eine be—
stimmte Entwicklungsrichtung zu geben vermag. Die

Schweiz ist ein Beispiel dafür: Die Trennung vom deut-
schen Reich und die republikanische Politik ermöglichten
ihr den ungestörten eigenartigen Entwicklungsgang auch

auf dem Gebiete des Privatrechts.Und es bleibt dies

ein sonderbares Beispiel dafür, dass die Geschicke der

Võlker ein unertrennliches Ganzes bilden: für die Schweiz

bewirkt hier die republikanische Politik, was in anderer
Weise des Meeres rings umgebende Welle England ge—

leistet hat.“

Nach bestandenem Doktorexamen zögerte Huber

nicht, den Rest seines väaterlichen Erbteiles zu einem

einjahrigen Auslandsaufenthalt zu verwenden, Zunzchst
zog es ihn nach Wien, wo er bei Hering Privatrecht, bei

Tomaschek Rechtsgeschichte und bei L V. Stein Bechts-

philosophie hörte. Die Sommerferien wurden zu eéeiner
italienischen Reise benutzt, mit längerem Aufenthalt in

Mailaud, vo Huber in der Ambrosiana tessinische Rechts-

quellen entdeckte, deren Herausgabe spater Andreas

Heusler besorgte. Das Wintersemester 1872/73 verbrachte

Fubeér in Genf, wo er intensive Quellenstudien betrieb

und mit dem Rechtshistoriker Le Rort in Beziehung trat.

Nach kurzen Aufenthalten in Paris und London kehrte

er nach 2Zurich zuruck, wo er sich inzwischen an der

iversitat habilitiert hatte (Lehrgebiet: Schweizerische

Stadtrechte, schveizerische Rechtsquellen). Bald darauf

ertolgte sein Eintritt in die Redalttion der Neuen Zurcher

Zeitung, auf Veranlassung des damaligen Chef-Redaktors

Hans Weber. Noch im Herbst des gleichen Jahres z08
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Huber als Bundesstadtkorrespondent der Neuen Zürcher
Zeitung nach Bern, was -daer in erster Linie die Wissen-

schaft als sein Teil betrachtetke — seine Umhabilitierung
erforderte (Lehrgebiet in Bern: Deutsche BRéeichs- und
Rechtsgeschichte und schweizerische Rechtsgeschichte).

Damit bot sich dem nach standiger Erweiterung

seines Gesichts- und Wirkungskreises strebenden jungen
Manne ein Feld fruchtbarer Betatigung. Mit Eifer machte
er sich hinter das bernische Urkundenmaterial); seine

terarische Tatigkeit und sein Dozentenerfolg fanden die
einhellige Anerkennung der Fakultät. Aber von noch
grösserem MWerte war für den jungen Eugen Huber wohbl

die politische Schulung, die er in dieser innerpolitisch
interessanten Zeit sich anzueignen Gelegenheit hatte.
Die Beratungen der neuen Bundesverfassung gingen dem
Abschluss entgegen und es begann die Ausarbeitung der
Ausfuhrungsgesetze Als Béerichterstatter der Neuen Zür-
cher Zeitung kam Huber in Berührung mit dem ihm spater
nahe befreundeten Bundesrat Emil Wéelti. Das alles ver-
schaffte dem scharfen Beobachter, der an seinen jour-

nalistischen Beruf im Sinne der Volksaufklärung und

erziehung die höchsten Anforderungen stellte, einen
tieken Einblick in das politische Leben. Was uns aber
gleich bei seinem ersten Auftreten in der Offentliehkcit
am meisten auffallt, das ist die den geisſtig und sittlich

hochstehenden Menschen kennzeichnende Tatsache, dass

der noch vicht 26-jahrige es verstanden hat, in einer an
innerpoſtischen Rampfen reichen Zeit, in der der Partei-
und Religionsfanatismus auch bei erfahrenern Politikern

Zweil rechtsgeschichtliehe Arbeiten aus dieser Zeit: „Die
Satzungsbucher der Stadt Bern“ und die „Studien über das

cheliche Guüterrecht der Schweiz“ (nach Notizen aus dem Nach-

lass des verstorbenen Protessors W. Munzinger) sind im 10. Band

der Zeitschrift des Pernischen Juristenvereins abgedruckt. Da-

neben stammen aber wohl auch die Vorstudien zu zwei weitern

rechtsgeschichtüichen Arbeiten („Das Kölnische Recht in den

zhringischen Städten“ und ,Die historische Grundlage des ehe-

lichen Guterrechts der Berner Handfesté“) aus dieser Zeit.
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seine sonderbaren Bluüten trieb, sich den Haren Blick,

die Selbstandigkeit des Urteils und den gerechten Mass-
stab zu bewahren, wohl wissend, dass erdamit seine aka-
demische Laufbahn, an der ibm so sehr gelegen war,

aufs Spiel setzte. Denn Huber scheute sich nicht, auch
an der damaligen Rulturkampfpolitißk der bernischen Be—

gierung scharfe Rritik zu üben.) Und nachdem er bei

letzterer offkenkundige Zeichen der Ungunst feststellen

musste, zog er daraus die für ihn gegebene Folgerung:

er gab ⸗ ein Opkfer seiner journalistischen Berufstreue —

im Fruühlins 1875 seine Privatdozententäatigkeit an der
bernischen Hochschule aufs?) und übernahm in Zürich
die ihm angebotene Stelle eines Redaktors und gleich—
zeitigen Stellvertreters des Chef-Redaktors der Neuen
Zürcher Zeitung. In DBéezember des gleichen Jahres
wurde Hans Weber zum Bundesrichter gewäblt und Eugen

Huber wurde an seiner Stelle Chef-Redaktor der Neuden

Zürcher Zeitung.
Mit Eeuereifer machte sich der junge Chef-Redaktor

an seine neue Aufgabe. Sollte sich ihm nun doch als Leiter

eines der bedeutendsten Organe der öffentüchen Meinung
der Schweiz Géelegenheit bieten zu uneigennützigem wir—

Kkungsvollem Schaffen im Dienste der Allgemeinheit! Sein
Ideal ist die Starkung der Idividualitat zum Zzwecke
der gleichzeitigen Hebung des Einzelnen und der Stär-

kung der Gesamtheit. Das ist der Masstab, mit dem

er die Tagesereignisse und die Bestrebungen der Par-—
teien und Interessengruppen misst und zu ihnen Stel—

lung immt. Dabei gestatten ihm sein scharfer Ver-

2) Die Rritik richtete sich gegen die Gewaſtmassnahmen,

die die Berner Begierung gegenüber der den Alt-Katholizismus

ablehnenden jurassischen Bevölkerung zur Anwendung brachte.

3) Im Herbst desselben Jahres wurde Huber bei der Nach-

folge für den nach Muünchen béerufenen Prof. Gareis übergangen,
trotzdem er von der Fakultat auf den Antrag von Prof. König

einstimmig an erster Stelle vorgeschlagen war. sSie brauchten

einen in religiösen Dingen unbeirrten Mann“, war das Losungs-

wort in den damaligen bernischen BRegierungskreisen!
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stand und sein unbestechliches Streben nach einem

gerechten und billigen Ausgleich aller berechtigten In-
teressen ein vornehmes Maschalten im Urteil. Dass

diess Aufgabe auch eine unvoreingenommene Prüfung

der damaligen Forderungen der Sozialdemokratie nach
einer intensiveren praktischen Sozialpolitik erheischte,
vwar für ihn selbstverständlich. Aber wiederum stiess
sich sein Idealismus an der harten Wirklichkeit. In einer

Generalversammlung der Aktionäre der schweizerischen

Nordosthahngesellschaft fielen scharfe Angriffe gegen die

Haltung seiner Zeitung und in einer Versammlung der
liberalen Partei wurde eine entschiedenere Wahrung des

Parteistandpunktes verlangt. Huber reichte, um der
Aufsichtskommission freie Hand zu lassen, sofort seine

Demission ein Leétztere forderte ibn dringend auf zu
bleiben und die die Inteéeressen der Nordosthahngesell-

schaft vertretenden Rommissionsmitglieder legten ihre

Stellen vieder. Aber Eugen Huber musste sich wobhl

daruber Rechenschaft geben, dass die Stellung als Leiter
einer grossen politischen Tageszeitung für ihn, der das

standige Bingen nach geistiger Vnabhängigkeit und
innerer Freibeit s das höchste Gut beétrachteéte, bei

nachster Gelegenheit wieder ahnliche RKonflikte herbei-
führen könnte uch war es nie seine Art, seine Kräfte

in unfruchtbarer Polemik zu verbrauchen. So blieb er

sich denn selbst treu und beharrte auf seinem Rücktritt,

Bei den nun folgenden Merlegungen nach veiterer
Wirksamkeit vwurde auch die Erage des GWertrittes zur
Anvwaltspraxis erwogen, aber schliesslich überwog die

Sehnsucht nach einer Tatigkeit, von der er einige Musse
zu wissenschaftlichen Arbeiten erhoffte. So hat denn

Eugen Huber die am 4. Mai 1877 auf ihn gefallene Wabl
zum Verhörrichter und Kantonspolizeidirektor des Ran-
tons Appenzell Ausser-Rhoden, mit Sitz? in Trogen,
trotz der bescheidenen Dotierung gerne angenommen.

Auch dieser Lebensabschnitt bhrachte ihm, der mit seiner
echten Menschenliebe wie selten einer sich bei allen Be—
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völkerungskreisen einzufüblen verstand, reichen Gewinn;
War doch die Vertrautheit mit dem Denken und Fühlen
eines arbeitstuchtigen und lebensfrohen Landvolkes für
Eugen Huber, der das ganze Volksleben nicht nur vom
Standpunkt des Beobachters,sSondern mit warmer unerer
Anteilnakjme verfolgte, mehr als nur eine wertvolle Er
ganzung des durch seine frühere Tatigkeit gewonnenen
Einblickes in das praktische Leben!)

V.

Aber die idyllische Zeit dauerte nicht lange. Als
im Herbst 1880 Professor P. E. von Myss von seiner
Lehrstelle zurucktrat, ernannte die Basler BRegierung auf
Anregung von Prof. König in Bern Eugen Huber zum
ausserordentlichen und ein Jahr spater zum ordent-⸗
lichen Professor für schweizerisches Zivilrecht, Schwei-
zerische Rechtsgeschichte und schweizerisches Bundes
staatsrecht. Sie stellte damit den richtigen Mann an den
richtigen Platz und leistele dem Gesamtvaterland éinen
unschatzbaren Dienst.s) Für Huber aber bedeutete diese
Berufung einen Höhepunkt in seinem Leben. WMar es

Huber hat wahrend seines ganzen Lebens mit varmer
Anhanslichkeit von seinem Trogener Aufenthalt gesprochen
Wahrend seiner Mussestunden trieb er hier namentlich rechts
geschichtliche Studien. So hat er in den Appenzeller Jaßrbuchern
die interessante Zeit dargestellt, in der in diesem Landehen der

alte Inquisitionsprozess schrittweise einem neuen Prozess weichen

musste. Im schweizerischen Verein für Straf- und Gefangnis-

wesen hat Huber im Jahre 1879 in einem glänzenden BRéferat

das Postulat der Errichtung eines Zuchthauses durch den Bund

für die gefahrlichsten Verbrecher verfochten.

) Der Vorgang bildet auch ein treffendes Beispiel des

ſsegens einer Mehrzahl von schweizerischen Universitäten. In
Jahre 1881 wurde Huber in Basel auch noch Zzivilrichter und

1887 Mitglied der Justickommission. Auch übertrugenm die

Basler Behörden verschiedene juristische Aufgaben. Aus einem

dieser Aufträge ist die gedruckt vorliegende Arbeit Hubers über

„Das Friedensrichteramt und die gewerblichen Schiedsgerichte

im schweiz. Recht““, (Basel 1886) hervorgegangen.
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ihm doch nunmehr möglich, seine aussergewöhnliche Be—
gabung und seinen Tatendrang in freier Wéeise zu ent-
falten und mit dem heiligen Feuer seiner Begeisterung

ungehindert für die Wissenschaft und für sein Volk zu
vwirken.

us seiner alkademischen Antrittsrede ,Das Röl

nische Recht in den zähringischen Städten“9) eérkennt
man das Bestreben,auch in der Beéchtsgeschichte die
grosse Linie zu suchen, die Zeitereignisse im Zusam—

menhang zu schauen und unabgeklärte und umstrittene
Fragen aus dieser Gesamtanschauung heraus zu ent—

scheiden. Am Schluss der Rede weist der junge Pro—

kessor, der nach einer 6jahrigen bewegten praktischen
Laufbahn wieder zur Wissenschaft zurückkehren darf,

auf den befruchtenden Zusammenbang zwischen Praxis

und Wissenschaft hin, betont,dass jede geistig bedeu-

tende praktische Tatigheit mit ihren Murzeln Kraft
und Veredelung aus wissenschaftlichen Betrachtungen
schöpft und preist insbesondere die Gemut und Geist
erfrischende historisgche und philosophische Forschung
In der Tat hat Huber schon in Basel sich intensiv auch
mit rechtsphlosopuischen Fragen beschaftigt, wenn geich
seine Publikationen sieh vorderband auf das rechts
historische Gebiet beschränkten, Als im Jahre 1884 die
Berner Hochschule ihr 50-jahriges Bestehen feierte, wid-
mete ihr Huber im Auftrage der Basler Universitäat eine
Festschrift, betiteltDie historische Grundlage des ehe—

lichen Güterrechts der Berner Handveste“, in der der

Verfasser in lebensvoller Darstellung der fruübmittelalter⸗

lichen Verhaltnisses den Nachweis erbringt, dass die so-

genannte Güteéreinheit das ursprüngliche System des

burgundischalamannischen Rechts war.

Der Beginn der Tatigkeit Eugen Hubers in Basel
tiel in eine für die schweizerische Bechtsentwicklung

bedeutsame Zeit. Die erste grössere Gesetzeskodifikation

0) Abgedruckt in dieser Zeitschritft Bd. 22 der alten Folge.
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des Bundes, das schweizerische Obligationenrecht, war
beendet und sollte demnächst in Kraft treten. Dieser

Markstein in der schweizerischen Rechtsgestaltung stellte
auch an die Zeitschrift für Schweizerisches BRecht neue

Anforderungen. Neben der bisherigen Pflege des ge—
schichtlich Gewordenen musste nunmehr auch das neue
Koditizierte Recht, neben der Rechtsgeschichte die Dog-

matik in den Aufgabenkreis einbezogen werden, Gleich-
zeitis vollzog sich eine Anderung in der BRedabtion der
Zeitschrift, indem die bisherigen verdienten Redaktoren
— wmit Ausnabhmée von Andreas Heusler — von ibrer
Stellung zurucktraten, sowobl aus Alterss und Gesund-
heitsrucksichken, als auch weil sie die durch die neue

Geseltzgebung hervorgerufene Sufgabe jüngeren Rräften

überlassen wollten. Zum Gluck fand sich auch für die

„Neue Folge“ der Zeitschrikt wiederum éein Stab aus—

gezeichneter Manner, indem neben Andteas HLeéusler

auch Paul Speiser und Eugen Huber in die Bedaktion
eintraten. Von der gleichen Sorge um die weitere glück-

leche Entwicddung des schweizerischen Réchtes béseelt,

setzten die drei neuen Redaktoren in einem von vissen

schaftlichem Ernst getragenen Vorwort die durch die

neuen Verhaltnisse gestellte Sufgabe auscinauder Was
hier von den Pflichten der Missenschaft gegenüber dem

Kodifizierten schweizerischen Obligationenrecht und gegen-
über den Lantonalen Kodifikationen gesagt wird, berührt

das Verhaltnis der Wissenschaft zum koditizierten Becht

überhaupt und verdient deshalb dauernde Beachtung.
Es soll daher auch die Stellung, die Eugen Huber im

Veéerein mit den beiden anderen hervorragenden Héraus—

gebern dieser Zeitschrift zu dem Problem schon damals
eingenommen hat, kurz angedeutet werden. Dies um so
mehr, als die gleichen FEragen uns in der jeéetzigen Zeit,
die uns eine Gesamtkodifikation des schweizerischen Pri-

vatrechts gebracht hat, besonders lebhaft beschäftigen

müssen und wir in der Folge noch sehen werden, wie der

spatere Gesetzesredaktor Eugen Huber der mit jeder
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grossen Kodifikation verbundenen Gefahr entgegenzu—

wirken versucht hat.
Zunãachst wird, im Anschluss an die Ausführungen
Ungers über den Zustand der Rechtswissenschaft in

Osterreich unmittelbar nach Einführung des Allgemeinen
burgerlichen Gesetzbhuches, hervorgehoben, dass jede

moderne Kodifikation die Unabhängigkeit und selb-
standigkeit der Wissenschaft bedroht.PDas ist ja eben

der unendliche Vorzug der beiden gröössten Gesetzgebungen
aller Zeiten, des Corpus juris civilis und des Corpus juris

canonici, dass sie den Anforderungen, die wir heutzutage

an eine Kodifikation stellen, so gar nicht entsprechen,

vom Standpunkt unserer modernen Gesetzgebungstechnik

aus betrachtet absolut unbrauchbare, verfeblte Gesetz—

gebungen sind, dass sie nur Sammlungen eines vortreff-
lichen Materials sind, aus welchem die Missenschaft erst

das System herstellen wuss.“ Die heutige Gesetzgebung

aber hatte diese Arbeit selbst schon vollzogen; sie gebe

ein ausgebildetes System des betreffenden Rechtsgebietes,
das selher nur als Ausdruck der momentan herrschenden

Doktrin erscheine. Die Erfahrungen in allen Ländern
zeigten uns eindringlieh die Gefabr, die diese Festlegung

der Begriffsbildung für die Wissenschaft mit sich bringe
Der ganze Scharfsinn konzentriert sich auf eine Exegese
der einzelnen Paragraphen, wo jedes Mort Gegenstand

einer Paraphrase wird, und die einzelnen Paragraphen

bilden die Mosaiksteine, die zu einem möglichst künst-
lichen Ganzen zusammenzusetzen und unter einander in

die richtige Beziebung und das juristische Verhältnis zu
bringen das höchſste Ideal der juristischen Technik,
RechtswWissenschaft genannt, bildet.“ Manche Juristen
bhetrachteten es geradezu als das Ideal ihrer Wissenschaft,
blosse Dialektik zu treiben. Man gebe uns Beéegriffe,

man gebe uns Vordersatze, gleichviel ob sie gut oder
schlecht sind, obh sie dem praktischen Leben, dem BRéechts-

bedürfnisse entsprechen, damit wir aus ihnen auf rein
logischem Wege das BRecht entwickeln, vie der Mathe—
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matiker seine Lehrsatze spinnt.“ Im Gégensatz zu diesem
Verfahren, das die Rechtswissenschaft zur blossen Ge—
setzeskenntnis verkehre, bestehe die wahre Sufgabe der
Missenschaft den modernen RKodifikationen gegenüber
darin, dass sie sich bestrebe, das im Geésetz cuthaltene
Gute durch Lehre und Praxis möglichst ins Licht zu
stellen und zur Geltung zu bringen, daneben aber aueh
ihre andere Pflicht, den Boden für éine Verbesserung
der Gesetzgebung zu bestellen, nicht ausser Scht lasse

Neben diesen Gedankengaäangen verdient noech eine
weitere Betrachtung in dem ervahnten Vorwort hier
festgehalten zu werden. Sie bezieht sieh zwar dürekt
nur auf die damalige Roditikation des Kantonalen Rechts,
ist aber charakteristiseh für die Auffassung Eugen Hubers
übher die Aufgabe der Kodifikation und gilt zudem nieht
nur für die Rechtsgestaltung auf dem Wege der Gésete
gebung, sondern ebenso sehr für die Rechtsauslegung
dureh Theorie und Praxis, die die Rechtsbudung ebentalle
beeinflusst und künftige Gesetzecanderungen vorbeéreitet
Diese weitere Betrachtung bezieht sich auf die Sscimi
lierung eines Rechtes mit den Rechten anderer Rechts
gebiete und betont eindringlich, dass wvenn auehb éine
gewisse Assimilierung in der agemeinen Tendenz der
Reckhtsentwicklung legen möge, dieselbe doch nur da
Platz greifen durfe, wo innere Grunde sie rechttertigen
Dagegen sei die so oft zu Tage tretende rein äusserbche
Nachahmung ein bedenkliches Zeichen der Untahigkeit
oder des Mangels an Vertrauen in die eigene rechtsbildende
Kraft; sie trage das Stigma des Mechanischen und Geist
losen an sich und müusse notwendig zur Verarmung der
nationalen BRechtsbildung führen

Dieser Geéefahr ſsind wir, was die Gesetzgebung
anbelangt, nun auf absehbare Zeit entgangen. Mr

verdanken das neben der rechtsbildenden RKraft un—

seres Volkstums hauptsachliech der schöpferischen Ge—
staltungskraft des Redaktors unseres Zivilgesetzhuches.
Es ware aber éin verhangnisvoller Irrtum, zu glauben,
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dass damit die Möglichkeit mechanischer Asgimilierung
endgultig beseitigt sei. Auch die Reéechtsentwicklung
schreitet unaufhaltsam vorwärts. Es handelt sich vnun
auch für uns darum, auf der geschaffenen Grundlage
weiter zu bauen, das im Gésetz enthaltene Gute möglichst

ins Licht zu stellen und zur Geltung zu bringen Da das
schweizerische Zivilgesetzbuch absichtlieb so angelegt ist,
dass es der oben angedeuteten rein dialektischen Behand-

lung möglichst wenig Vorschub leistet, Könnte die Ver—
suchung umso naher liegen, das. was ihm für das,Rechnen

mit Begsriffen“ fehlt, der auslandischen Gesetzgebung zu

entlehnen, womit der gesetzgeberische Zweck in sein
Gegenteil verkehrt wuürde. So besteht denn auch heute

wie vor 40 Jahren für diejenigen, die kraft ihres Berufes
auf die Gestaltung des BRechtslebens den bedeutendsten
Einfluss haben, die gebieterische Pflicht, durch ernste
vissenschaftliche Arbeit diese Gefahr zu übervinden
Sie tragen nunmehr die Verantwortung dafür, dass die

Hoffnungen, die das Schweizervolk an die Herstellung

eines gemeinsamen Privatrechts knupfte, sich érfüllen

e

Am 16. September 1884, anlasslich seiner Jahres
versammlung in Lausanne, hat der Schweizerische Ju-—

ristenyerein folgenden von Bundesrat Louis BRuchonnet
gestellten Antrag mit grosser Mehrheit angenommen:

La societé suisse des juristes charge son comité de pro
voquer une étude comparée complète de la bBgislation
civile des étals de la Suisse, en vue de rechercher esse
tiellement quelles sont leurs dispositions communes eét
d'autre part quelles sont les divergences qui évistent
entre elles, les causes et les raisons d'être de ces diver-
gences

Von der Erwägung ausgehend, dass eine visgen-
schaftliche Bearbeitung, welche auf historischer Grund-
lage den gesamten damligen Bestand des schweizerischen
Privatrechts einlasslien zur Darstellung bringe, für die



4 Prof. Paul Mutzner:

grundliche Kenntnis des schweizerischen BRéchtes uner-

lasslich sei, und von dem Bestreben geleitet, mit düeser
ehenso schwierigen als wichtigen Aufgabe einen Ge—

lehrten zu betrauen, der für ihre gute Lösung volle Ge—
wahr bot, setzte sich der Vorstand des schweizerischen

Juristenvereins, dessen Präsident damals der Basler Re—

gierungsrat Paul Spéeiser war, sotort wit Eugen Huber

in Verbindung.) Huber, damals mit den Vorarbeiten z0

einer Geschichte des schweizerischen Familiengüter- und
Erbrechtes beschaftigt, betrachtete die Ubernahme dieses

chrenvollen Auftrages als eine selbstverstandliche Ptlicht,
machte sich — nachdem er vwiederholt mit dem Prä—
sidenten des schweizerischen Juristenvereins den Plan

der Arbeit besprochen hatte— sofort ans Werk und
förderte dasselbe mit solcherngebung, dass es in der

erstaunlich Kurzen Zeit von gcht Jahren als „System

und Geschiehte des schweizerischen Privatrechtes in

vier Bäanden gedruckt vorlag. Es galt nun doch, der

Gegenwart zu dienen,“ schrieb Huber im Vorwort zum

érsten Bande, und dieser Forderung gegenüber müsse
sein Wunsch, die Arbeit in ruhiger Musse stets zu er—

ganzen und zu vertiefen, zurucktreten. Die Zukunft hat

bewiesen, dass ex auch hierin recht gesehen hat. Die noch

grössere Aufgabe, die seiner wartete, hätte eine Ver—

zögerung in der Fertigstellung dieses vorbereitenden
Werkes nicht ertragen. In der Be —— zeigte sich

auch hier der Meistér.
Die Vertreter der Wissenschaft und der Praxis sind

daruber éeinig, dass Huber die Ihm vom schweizerischen

Juristenverein uübertragene Aufgabe trotz? der kurzen

Zeit, die ex Sich gönnte, in hervorragender Weise gelöst

hat. In den ersten drei Banden sind die Kantonalen Bechte

in einem vergleichenden Systeme in übersichtlicher Weise
zusammengestellt, vahrend der vierte Band die Geschichte

der Rechtsqduellen und die dogmengeschichtliche Entwick-

) Versgl. diese Zeitschrift N. FE. Bd. 3 8. 729 und Bd. 4

8. 563.
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lung der kantonalen Rechte enthalt und damit in treff⸗

licher Weise die tiefere Erkenntnis des im vergleichenden
System Gebotenen vermittelt. Die Bedeutung des syste-
matischen Teiles Hegt keineswegs etwa nur in der gewissen-
haften und unermüdlichen Sammlung des nicht immer
leicht zuganglichen Stoffes, in der Gründlichkeit und
Sorgtalt, mit der das Labyrinth der kantonalen Rechte

erschlossen wird, trotzdem auch diese Aufgabe gewiss
keine leichle war. Was dem systematischen Teil die grosse

vwissenschaftliche Bedeutung gibt, und ihm den besonderen
Wert für die spatere Rechtsentwicklung verleb und
immer noch verleiht, das ist die tiefgründige Art, wit

der der kantonale Béchtsstoff in seinem Weéesen eérfasst

und in ein ihm adaquates System gebracht wird. Nur
die auf die genaue Renntnis der geschichtlichen Grund-
lagen sich stützende, vollkommene Beéherrschung des

Stoffes und der sichere Blick mit Bezug auf die praktische
Funktion der einzelnen BRechtssätze konnte diese treff-

liche Rassificierung der Lantonalen Rechte zustande—
bringen. Dabei hat es der Verfasser verstanden, ihr

üherall da, wo der zu behbandelnde Bechtsstoff dangch

verlangte, in unaufdringlicher Meise eine kurze aber
ehtvolle dognatische Erörterung vorauszuschicken. So
formte sich der anscheinend so spröde Stoff unter der

Hand des Meisters. Wer das Buch las, musste zur Uber-

zeugung kommen, dass auf dem Gebiete des Privatrechtes
in der Schweiz nieht der Bechtswirrwarr bestehe, den

man vielfach angenommen hatte, Die Verschiedenheit
der kantonalen Béchte erklarte sieh zum Teil nun daraus,

dass die an sich gleiche Tendenz der Reéechtsbildung auf
einer verschiedenen Entwicklungsstufe stehen geblieben
var, und wo auf wichtigen Gebieten eine Verschieden-
heit der Entwicklungstendenz hervortrat, wie im ehe—

lichen Guterrecht und im Eypotheékarrecht, eröffnete
sich die Perspektive, durch éine freibeitliche Ausgestal-

tbung eines einheitlichen Rechtes alle berechtigten In-
tberessen miteinander versohnen zu kKönnen. 80 musste
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der Glaube an die Möglichkeit einer schon aus politischen,
Gründen so wunschbaren Veéereinheitlichung des ganzen
Privatrechtes in allen Teilen des Landes einen machtigen
Impuls erfahren.

Der letzte Band, der auf den Plan der gesamten

Entwicklung des schweizerischen Privatrechts hinzuweisen

bezweckt, bildet den Schlusstein des ganzen Weéerbes.

Auf der Grundlage der zwei grossen Stammesrechte, die
sich ursprünglich in die Herrschaft über die heutige
Schweiz teilten, der lex Alamannorum und der lex Bur—-

gundionum, zeichnet uns der Verfasser in souveräner Be—

herrschung des reichen Quellenmaterials mit sicherer
Hand ein fesselndes Bild der gesamten schweizerischen

Privatrechtsentwicklung. Damit erbalt der erste, syste-

matische Teil, nicht nur die notwendige historische Ver-
tiefung, sondern es wird gleichzeitig largestellt, inwie—
weit die kKantonalen Kodifikationen sich als das natür—

LHehe Ergebnis dieser Entwicklung darstellen und in
welchen Punkten sie aus rein ausseren Gründen — ins-

besondere infolge einer innerlich nicht begründeten An-—
lehnung an fremde Vorbilder — selbst von diesem Er-—
gebnis abweichen, eine Erkenutnis, die wiederum der
Rechtsvereinheitlichung, die nur die innerleh begrün-

deten Verschiedenheiten möglichst zu schonen hatte, in

hohem Masse förderlich sein musste. Aber das Buch bietet

dem schweizerischen Privatrechtshistorixker noch weit

mehr: es bildet für ihn die solide Basis, auf der weiter

zu arbeiten er sich bemũuht. Er wird dabei immer wieder
Gelegenheit haben, das aussergewöhnliche Vorstellungs-
vermõgen und die genialeIntuition, die in der Beurteilung
der Léebensverhältnisse und ihrer rechtlichen Ordnung
ohne Mühe das Wéesentliche herausfinden, zu bewundern

und sich über die lebensvyolle und ansprechende Art der
Darstellung zu freuen.

Da das schweizerischePrivatrecht auf die beiden

grossen Stammeésrechte der Alamannen und Burgunder

zurũuckgeht, bietet EugenHubers Geschichte des schwei-
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zerischen Privatrechts geichzeitig eine Geschichte dieser
beiden Stammesreéchte auf einem Gebiet, auf dem sich

diese Rechte ungestörter als anderswo fortbilden Konnten.
Die germanistische Wissenschaft hat deshalb, um mit

Andreas Heéeusler zu sprechen ): „allen Grund, dem Ver-

fasser zu hohem Danke verpflichtet zu sein und sein Werk
unter die besten Erzeugnisse einzureihen, die auf ihrem

Gebiete entstanden sind“.. Muss es doch gerade für den
deutschen Gelebrten von besonderem Interesse sein, die

Entwicklungsfahigkeit deutschrrechtlicher Gedanken und
Einrichtungen zu verfolgen, die in Deutschland selbst
unter dem Drucke des römischen Rechtes zum grossen

Teil verkummerten.
Aber noch mit einem andern Werk hat Eugen Huber

die Missenschaft des deutschen Privatrechts mächtig ge-
fördert und gleichzeitig für das moderne Becht fruchtbare
Perspektiven erôffnet: schon ein Jahr nach der Geschichte

des Schweizerischen Privatrechts (1890) erschien seine be—
ruhmt gewordene Schrift über,Die Bedeutung der Gewere

im deutschen Sachenrecht?.9) So viel seit Alhrechts epoche-
machendem Buch auch zur Rarung des deutschen Begriffes
der Gewere geleistetworden war, über die funktionelle Be—
deutung der Gewere im BRechtsverkehr war eine befriedi-

gende Lösung noch niecht gefunden worden. Eugen Huber
erkannté sie als Erster in der Publizitatswirkung und wies

gleichzeitig auf die Rortbildung der wittelalterlichen Ge-
vwere in der Gestalt der modérnen Publizitatskormen hin,

Mit genialem Blick hat er auch hier die Lebensverhält-

nisse in ihrem Zusammenhang geschaut, die grosse Linie

erkannt und die Gesetzmssigkeit der Entwicklung im
Rahmen der Gesamtentwicklung des BRechtes nachge—
wiesen1)

) Versl. diese Zeitschrift N. FE. Bd. 13 8. 128.
) Der Universitat Halle zur Jubelfeier ihres 200jahrigen

Bestehens gewidmet von Réektor und Senat der Universität Bern.

10)Wie tiekf Huber in den Charakter und die Bedeutung

des deutschen Rechtes eingedrungen ist, bewies er zwei Jahre

Zoltschritt ſũr Sodwelzs ischos Rooht. Meus fFolge xXilt. 2
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IV.

Die fruchtbare wissenschaftliche Tatigkeit und der
schône Lehrerfolg Hubers waren auch ausserhalb Basels
nicht unvermerkt geblieben. Anfangs des Jahres 1888
erhielt Eugen Huber einen Ruf nach Marburg, dem kurz
darauf ein solcher nach Halle a. S. folgte. Das preussische
Unterrichtsministerium, dem es vor allem darauf ankam,
den Mann der Wissenschaft und den gefeierten Lehrer

überhaupt fuür eine preussische Universitat zu gewinnen,
liess ihm die Wahl. Die Entscheidung der Erage, ob er

uberhaupt einen Ruf an eine deutsche Universitat an-

nehmen wolle, mag ihm nicht ganz leicht gefallen sein
Die Aussicht auf eine Ausdehnung der visgenschaftlchen
und akademischen Tatigkeit musste von einem so uni-

versell veranlagten Geist mit Freuden begrüsst werden.
Eugen Huber war aber vor allem auch ein Mann ge—

treuester Pflichterfüllung, und nachdem ihn sein Vater-
land dureh die ÜWertragung der grundlegenden Vor—

arbeit béreits zum spiritus rector für die Kommende
wichtige Periode der Einheitsbestrebungen auserkoren
hatte, Konnté er, der von Jugend auf vor allem ein Diener

seines Volkes sein wollte, sich der übernommenen Führer-
ptficht nicht entziehen. Dazu kamen aber wieder Zweifel,

ob die Schweiz nach der Beendigung der übernommenen

Vorarbeit seiner überhaupt nochhenötigen würde, da soeben
der Schweizerische Juristenverein anlässlich seiner Jahres-

versammlung in Bellinzona auf den Antrag von Prof.

Stooss und 25 Mitunterzeichnern beschlossen hatte, es

sei der Bundesrat zu ersuchen, die Vorarbeiten für die

Vereinheitlichung des Strafrechts an die Hand zu neh-

men.) In dieser unsichern Situation wahlte Huber den

spater (1896) neuerdings in einem Aufsatz, den er in Schmollers

Jahrhuch für Gesetzgebung, verwaltung und Volkswirtschaft

S. 93163 veröftfentlichte (anlasslieh des Erscheinens des ersten

Bandes von Gierkes Deutschem Privatrecht).
1) Vergl. diese Zeitschrift N. F. Bd. 6 S. 661667. Bundes-

richter Roguin verwahrte sich zu Protokoll gegen diese Ab-
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für Un einzig richtigenMWeg: er nahm den Ruf nach

Halle an, aber erst nachdem ihm von den zuständigen

Behõöôrden für die Vollendung des von ihm ühbernommenen

Werkes die erforderliche Zeit gesichert worden war.t)
Die nun folgende Hallenser Zeit gehörte für Eugen

Hubeér zu den gucklichsten Jahren seines Lebens. Neben

der selbstãndigen wissenschaftlichen Arbeit fand er hier
regen vwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Verkehr

mit gleichgesinnten Kollegen. Das rege rechtsphiloso-
phische Interesse, das ihn Zeit seines Lebens besgleitet

hat, führte — bei gegenseitiger Förderung — zu engem
Meinungsaustausch mit Rudolf Stammler.s) Hätte Eugen

FHuber, dessen Name schon gestützt auf die ausserst

erfolgreichen Arbéeiten, die er vor, während und unmittel⸗

bar nach seinem Hallenser Aufenthalt verfasste, zu den-
jenigen der grössten Germanisten zu zählen ist, seine
deutschrechtlichen Untersuchungen fortsetzen und die

rechtsphllosophischen Probleme, die ihn beschaftigten,
ungestõrt weiter verfolgen Können, so hatte er zweifellos mit

der Zeit einen der ersten Lehrstuhle Deutschlandshekleidet.

Nun aber trat das Vaterland auf den Plan und verlangte

von der patriotischen Gesinnung seines grossen Sohnes,

dass er seine seltenen Gaben und seine aussergewõöhnliche

Tatkraft in erster Linie in seinen Dienst stelle. Und er

stimmung, da zur materiellen Behandlung des Antrages keine

hinreichende Géelegenheit geboten worden sei.

1e) Der erste Band des „Systems? lag im Sommer 1886,

der zweite Band (enthaltend das Erbrecht) Ende Februar 1888,

kurz vor der UObersiedelung nach Halle, gedruckt vor.

18) Mit Rudolk Stammler und Max Bümelin hat Huber

in Halle Freundschaften fürs Leben geschlossen. Anlasslich der

Trauerfeier im Bérner Munster überbrachte Prof. Rümelin,

Kanzler der Universitat Tuübingen, tiekbewegt den Abschieds-

gruss der deutschen Freunde. Auch möchte ich hier auf die im

Druck vorſegende und durch Anmerkungen eérweiterte sehr

sympathische Gedachtnisrede hinweisen, die Max Rümelin an-

lasslich der akademiſschen Préisvertelung vom 6. November
1923 auf Eugen Huber gehalten hat. erne J.G. B. Mobr,

Tüubingen.)
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tat es, ohne aueh nur einen Augenblick zu zögern Im

Herbst 1892 folgte Eugen Huber dem Rufe der Berner

Regierung, diehm den durch den Tod von Professor

RKoônig verwaisten Lehrstuhl für vaterländisches Recht

angeboten, und dem Rufe des schweizerischen Bundes-

rates, der ihn auf den Antrag des damaligen Chefs des

Eidgenõôssischen Justizdepartements, Bundesrat Ruchon-

nets mit der Susarbeitung des Entwurfes zu einem schwei-

zerischen Zivilgesetzbpuche betraut hatte.

Beévor ůjedoch zur gesetzgeberischen Tatigkeit

ubergehen, wollen wir uns noch kurz den weiteren wissen⸗

schaftlichen Werken zuwenden, Denn auch die spater

entstandenen lassen uns — vie die früheren — erkennen,

von vwelcher Warte aus Eugen Huber an seine gesetz—

geberische Aufgabe herangetreten ist und in welchem

Sinne er sie zu lösen suchte.

Ein s0o universell veranlagter Geist Konnte eéeine

so weit gespannte gesetzgeberische Arbeit gar nicht

heginnen, ohne sie vorher nach allen Seiten ergründet

zu haben. Die allgemeinen Fragen pach dem WMerden,

dem Wesen und den Aufgaben des Réechts hatten

Fuber von jehber beschaftigt und seine Stellungnahme

zu diesen Problemen musste auch der gesetzgeberischen

Arbeit den Stempel aufdrücken. Es muss uns des-

balb doppelt erwunscht sein, dass uns durch die rechts-

philosophischen Arbeiten der letzten Lebensjahre ein

deiterer Einbek in die Gedankengange Eugen Hubers

aueh nach düéser BRichtung ermöglicht wird. Nach ver-

Schiedenen Vorlaufern ) erschien im Jahre 1921 das

Wer echt und BRechtsverwirküchung, Probleme der

Gesetzgebung und der Bechtsphilosophie, das wir als

eine Beenutuisschriftdes Verfassers über seine ethischen,

14) Bewahrte Lehre, im Politischen Jahrbuch der schweiz.

Eidgenossenschaft, 25. Jahrs. 1911; Wer die Realien der Ge⸗

setzgebung* in der Zeitschrift für Rechtsphilosophie Bd. 1 und

VUber soziale Gesinnung im Poltischen Jahrbuch der schweiz.

Eidgenossenschaft, 26. Jahrs., 1012.
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rechtsphilosophischen und gesetzgebungspolitischen Grund⸗

anschauungen ansprechen dürfen. Die wichtigsten Pro-

bleme, die den denkenden Juriſsten und insbesondere den

Geésetzgeber beschaftigen müssen, werden hier in einen

ufasenden systematischen Zusammenhang zueinander

gebracht, um auf diese Weise die Bedeutung der einzelnen

Fragen besser hervortreten zu lassen und sie der riehtigen

Lésung naher zu bringen.) Es kann nicht unsere Auf-

gabe sein, hier auf den reichen Ihalt des Buches naher

inulreten, so venig als vir das bei den uübrigen WMerken

tun konnten. Dagegen soll wenigstens die rechtsphilo⸗

sophische Einstellung des Verfassers kurz angedeutet

werden.

Das rmat fur alle Erkenntnis steht für Eugen

Euber und damit pefindet er sieh auf dem Boden der

Rantischen Philosophie bei der Vernuntt und bei dem

vernuünftigen Bewusstsein des Menschen. Auf Grund

lsgeins betatigen wir unseren Millen in

den Lébensverhaltnissen, aus denen unsere Interessen

ie erweεεSen. Die Befriedigung des Be—

durfnisdes stellt sieh als der Zweck dar, der unserem Be⸗

Fusctsein als erstrebenswert erscheint und der Verstand

hilft, das Mittel zu tinden, vomit der Zweck erreicht

Ferden Fann. Die aus dem Bewusstsein hervorgegangenen

Handlungen stehen also unter dem teleologischen Prinzip

15) Ruümeélin GVergl. oben Apmerkung 13) versleicht das

Werk auf Seite 67 in treffender und schöner Weise „mit einem

planvoll angelegten Garten oder Park auf Bergeshöhe, in dem

en Entdeckungen in der Nahe zu uberraschen⸗

den Ferusichten geführt wird und in dem Alle die verschiedenen

Platze zu langerem Verwellen einladen.“ — Noch wahrend seines

letzten Lebensjahres hat Huber mit der ihm eigenen MWillens-

Fraft cine veiltere rechtsphilosophische Abhandluns GDas Ab⸗

solute im Recht, Schematischer Aufbau ciner Rechtsphilosophie“

in gewissem Sinne eine Erganzung zu Recht und Rechts⸗

verwirtuchung:) verfasst, die von der Berner JuristenFakultat

dem schweiz Iuristenverein anlasslich der Jahresversalung

in Thun u Septener 1022 als Festsabe überreicht wurde.
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des Verhältnisses von Mittel und Zweck. Wer sich bei
dieser Feststellung begnügt, gelangt dazu, die Rechts-
ordnung als eine Summe von Zzweckmässigkeitsmass
regeln zur Béedürfnisbefriedigung aufzufassen und in
diesem Utilitarismus die volle Erblärung der mensch-
lichen Gesellschaft zu finden. Dem gegenüber betont
nun aber Huber mit Nachdruck, dass dieses Streben nach
Bedũrfnisbefriedigung, auch wenn man es mit Lering
kollektivistisch auffasst, nicht ausreicht, um die inner
Vorgange zu erklaren. Die Funktion unserer Vernunft
ist noch nicht zu Ende, wenn sie uns über Zweck und
Mittel belebrt hat; sie unterrichtet uns vielmehr auch
noch in etwas anderem, indem wir unsere Beduürfnisse
und die ihnen dienenden Mittel stets einer Prüfung nach
ihrer, unserem Bewusstsein entsprechenden Statthaftig⸗
keit unterwerfken. Huber bezeichnet die Rräfte, die u
dieser Richtung unserm Beéewusstsein entspringen, als
Ideen. „Für unsern Gegenstand handelt es siet dabei
um die in unserm Bewusstsein legende Rechtsidee. Wr
leiten daraus unser Vermögen der Beurteilung der Dinge
ab, die weder mit der blossen Erkenntnis noch mit der
blossen Zweckmässigkeit gegeben wäre. Wir fuühren
darauf aber auch die uns verlichene Kraft zuruck, Ent-
scheidungen über unser Verhalten zu treffen, die in Leiner
Weise durch die Bedurfnisse postuliert sein mussen, ja
unter Umständen diesen geradezu widersprechen.“ 10)

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass für Eugen
Huber die Rechtsordnung auf das innigste verbunden ist
mit dem Sittengesetz; beide beruhen auf dem Postulat
unseres Bewusstseins, dass wir richtig handeln sollen

1260) Recht und Rechtsverwirklichung S. 99. Huber neunt
dieses Vermögen das „regulative Prinzipe, im Gegensatz zu dem
auf Bedurfnisbefriedigung gerichteten „agitativen PrinzipVergl.
auch 8S. 101: „Ist man sich dieser Vorgange bewusst, so erkenet
man nun auch, dass neben aller naturalistischwissenschaftlichen
Erkenntnis und neben aller zwecksetzung und Bedürfnisbefrie—
digung im konkreten Daseim ein Moment in unserem Bewusst-
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8o erweist sich das Ethos als das Grundelement der

Rechtsordnung, weil es auf dem gleichen Prinzip beruht,

weil ohne eine enge Beziehung zum Svittengesetz sich ein

Reécht nicht denken lässt. Wahrend jedoch das Sitten-

gesetz, sich an den inneren Menschen wendend, die rich-

tige Gesinnung verlangt, begnügt sich die Rechtsordnung

mit dem richtigen Handeln. Sie hat dabei die Tendenz,

das von ihr verlangte äussere Verhalten unter äausseren

Zwang zu stellen Gwomit den andern Menschen ein recht-
lich geschützter Anspruch auf ein entsprechendes Ver-

halten gewahrt wird), vahrend der innere Mensch dem

Rechtszwang nicht eéerreichbar ist. Als ausserlich ver-

bindliche Anordnung bedarf das Recht der Gestaltung,
die in der Organisation der Gemeinschaft und in der FBor-

mulierung von Rechtssatzen zum Ausdruck kommt.

Bei der Aufstelung der Rechtssatze ist der Gesetzgeber

aber in hohem Masse von den tatsachlichen Verhält-

nissen abhangig, die einem bestandigen Wechsel unter-

worfen Sind und deren möglichst genaue Kenntnis für
ihn von höchster Wichtigkeit ist. Huber nenut diese
Verhaltnisse die Realien“ der Gesetzgebung, mit denen

unter jeder menschlichen Vergesellschaftung gerechnet

werden muss. Das Verhaltnis des Gesetzgebers zu den

Realien ist dasjenige des Kunstlers zum Stoff. Zu diesen
realen Machten gehört auch die Uberlieferung, d. h. der
vorhandene BRechtszustand mit Einschluss der ethischen
Anschauungen und Weéerturteile, die ihn begleiten.Und

diese Merueferung ist nieht das geringste im Rreise

aller der siech aufdrangenden BRéalien.“ 19)

sein liegt, das durch jene beiden nicht erfasst und nicht erklart

vird. Wir besgleiten all unser Tun mit éinem Dritten, mit der
Vernuntt in oberster Istanz. Aus ihr empfangen wir die Lehren

über das Gute, das Gerechte, das Vollkommene, das Schöne,

das Wahre, das wahrhafte Glück, und wie dafür die Ausdrücke,

alle in hrer BRichtung berechtigt, gewanlt werden mögen.“

17) Recht und Rechtsverwirklichung S. 319.



8*

—

24 Prof. Paul Mutzner:

Wir haben bisher von den wissenschaftlichen Arbeiten
Eugen Hubers auf den Geéebieten der BRechtsgeschichte
und der Rechtsphilosophie gesprochen und wollen nun
mehr noch kurz sein Verhaltnis zur Rechtsdogmatil be—
rühren. Dass der Rechtshistoriker, der in seinen For—
schungen stets die Lebensverhäaltnisss in ihrem Zzu-
sammenhang zu schauen sich bemuht, nach der grossen
Linie sucht und die Gesetzmassigkeit der Einzeélerschei-
nungen aus der Gesamtentwicklung des Beéchtes ableitet
und der zudem — gleichzeitis ein Rechtsphilosoph —
in tief gehenden rechtsphilosophischen Untersuchungen
sein Bédurfnis nach Einhbeitlichkeit der Erkenntnis zu
befriedigen sucht, auch die Bedeutung der Rechtsdog-
matik für das gesamte Rechtsleben nieht unterschätzen
Kann, braucht eigentlieh kaum hervorgehoben zu werden.
Dagegen bewahrten ihn seine rechtshistorische und rechts
philosophische Bildung — und darin unterscheidet er
sich von den meisten andern Dogmatikern — ueh vor
einseitiger Deberschatzung derselben. Wabhrend dem Nur
Dogmatiker seine Disziplin leicht zum Selbstzweck wird,
wird dem harmonisch veranlagten und ausgebüdeten
Juristen die Dogmatik stets nur ein Mittel — allerdings
ein unentbehrliches Mittel — zur Erreichung von étwas
Höôheérem bleiben, wie dem Künstler die Technik nur das
Mittel zur Ausubung seiner Kunst ist. In diesem Sinne
hat auch Eugen Huber der Dogwatik (andere vürden
vielleicht sagen der Begriffsſurisprudenz“ sovohl für
die Gesetzgebung als auch für die Bechtsauslegung die
ihr gebührende Stellung zuerkannt. Er ist sieh ihrer Be—
deutung sowohl für die Gesetzgebung als auch für die

Rechtsauslegung bewusst, ohne dabei den nur relativen
Wert der Begrittsbildungen zu übersehen: Niemals dürfen
die überlieferten Begriffe den Gesetzgeber daran hindern,
eine zum Bedürfnis gewordeneé Regelung zu treffen, wah⸗
rend andererseits die Gesetzgebung ihre Aufgabe nur dann
richtig erfüllt, wenn sie sich dureh die Anerkennung der

freien Begriftsbildung die Anpassungsfahigkeit für die Lünf-
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tige Rechtsprechung wabrt. 18) In wie hohem Masse unsere

neueste Gesetzgebung diesem Postulate gerecht wird, und

damit neue Perspektiven eéröffnet, hat uns Huber selbst
in einigen dogmatischen Abhandlungen in anschaulicher

und instruktiver Weise vor Augen geführt. 10) Die Einfach-
heit und die Natürlichkeit in der Auffassung der juristi-

schen Probleme, die uns auch in diesen Arbéiten ent—

gegentreten, erinnern an andere grosse Schweizer Juristen,
vor allem an F. L. Keller und an Andreas Heusler.

V.

Man hat schon oft als wesentlichen Vorzug des

schweizerischen Zivilgesetzbuchs hervorgehboben, dass es
das Werk eines Einzelnen sei und sich daher durch Ein—

heitlichkeit und Geschlossenheit der Gedanken vor an-

dern Gesetzen vorteilhaft auszeichne. Mit dieser Fest-
stellung verbindet sich aber sofort die Erage, wie es denn

einem einzelnen Manne — zumal in unserer Demokratie,

in der alle Geistesrichtungen und Iteressengruppen

einen so weitgehenden Einfluss auf die Gésetzgebung
bheanspruchen und tatsachlich auch ausuüben — möglich

war, seinem Merke bis zuletzt den einheitlichen Charabter

zu vahren. Diese Frage ist mit der Vorzüglichkeit des
vorgelegten Gesetzesentwurfes und mit der glänzenden

juristischen Begabung, die seinem Urheber bei den spa—
teren Beratungen desselben zu Geboteé standen, erst zum
Teil beantwortet; es bedurfte dazu vielmehr der ganzen

18) Vergl. Recht und Rechtsverwirklichung S. 29, 49 1f.
242 ff; Das Absolute im Récht S. 55 fk; Die Eigentümerdienst-

barkeit, ein Beitrag zu ihrer Rechttertigung (Festschritt für Prof.

Fittings. Bern, 1902) 8. 23 k; Zum schweiz. Sachenrecht (Bern

1919) 8. 31. 74 Anm.1.
19) Versgl. insbesondere ,Zum schweiz. Sachenrecht, drei

Vortrâge mit Anmerkungen“ (1. die Teilung des Eigentums nach
schweiz. Privatrecht; 2. Dingliche Rechte im schweiz, Privat-
recht; 3. Formvorschriften des schweiz. Privatrechts) und „Die

Entwicklung der schweiz Gult zur modernen Hypothek“ (Archiv

für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie Bd. 12, Heft 83).
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Ssummehoher geistiger und sittlicher Eigenschaften, die
bei Eugen Huber in so seltener WMeise in einer Person

vereinigt waren.

Mit der ihm eigenen Begeisterung und Hingabe

machte sich Huber binter die neue SAufgabe. Hand in

Hand mit der Ausarbeitung der Teilentwürfe über die

vichtigsten Teile des Privatrechtes eröftfnete er die all-

gemeine Diskussion durch die Publikation von Arbeiten ?0)
aus den hetreffenden Gebieten und durch die Ubernahme

wichtiger Referate, namentlich an den Jahresversamm-
lungen des Schweizerischen Juristenvereins.“) Und zwar
schon vor der Abstimmung über die Réevision des Art. 64

der Bundesverfassung, durch die dem Bund das Becht

zur Gesetzgebung auf dem ganzen Gebiete des 2zivil-
rechtes übertragen wurde. Denn als gesinnungstreuer

Republikaner stand Huber auf dem Standpunkt, „dass

das Volk ein Becht darauf hat, bei der Abstimmung über
die Verfassungsfrage auch an die Künftigen Bundesgesetze

zu denken, dass dieberlegungen über das, was Kommen

wird, nicht aus der Diskussion zu verbannen sind, und

dass es für diesen Fall für Freund und Gegner von Vor—
teil ist, einigermassen über die Möglichkeiten der künf-
tigen Bundesgesetzgebung unterrichtet zu sein.“ 2)

20),Betrachtungen über die Vereinheitlichung des schweiz.

Erbrechts“ Basel 1895; ,Betrachtungen über die Vereinheitlichung

und Réform des schweiz: Grundpfandrechtes“— Basel 1898; „Zur

Frage der Neugestaltung des schweiz: Hypothekenrechtes“ 1898.

219) An der Jahresversammlung zu Basel 1894 über „Die

Grundlage einer schweiz. Gesetzgebung über das eheliche Güter-

recht“ (vergl. diese Zeitschrift N. F. Bd. 13, 8. 481) und an der
Jahresversammlung zu Bern 1895 über Rechtseinheit und Be—

form des schweiz. Erbrechtes“ (vergl. diese Zeitschrift N. E.

Bd. 14, 8. 553 und 556 f.); nach der Annahme der Verfassungs-

revision, an der Jahresversammlung zu St. Gallen 1900 über

„Die Gestaltung des Wasserrechtes im künftigen schweiz. Rechte“

(ergl. diese Zeitschrift N. F. Bd. 19, 8. 503). F
22) Aus dem Vorwort zu den Betrachtungen über die Ver-

einheitlchung und BReform des schweiz: Grundpfandrechtes

(ergl. oben Anm. 20).
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Uber die verschiedenen Vorentwürfe selbst, sowie

die anderen Vorarbeiten, die schliesslich zum Vorentwurf

des schweizerischen Justiz- und Polizeidepartements vom
15. November 1900 führten, will ich mich hier nicht

vweiter verbreiten.?s) Nur ein Moment soll noch besonders
hervorgehoben werden. Trotzdem Eugen Huber, der

sich mit virklich kKritischem Auge für die Vergangenbeit,

die Gegenwart und die Zukunft gewappnet hatte, wie
selten einer im Stande war, die Pietat gegenüber dem

Vergangenen mit dem offenen Sinn gegenüber den leben-

digen Ideen und Béedürfnissen der Gegenwart zu ver—
einigen, holte er sich doch Rats bei allen denen, die auf

einzelnen ihm ferner liegenden Lebensgebieten sich eine
besonders reiche Erfahrung erworben hatten. Er hat
dabeéi alle Anregungen in wohlwollende Erwägung ge—
zogen und es in meisterhafter Weise verstanden, den

Rechtsanschauungen einzelner Volkskreise insoweit ent-
gegenzukommen, als die ihm in erster Linie am Herzen
Legende Sorge um das Gesamtwobl es ihm gestattete. So
ist es ihm gelungen, das Streben nach zweckmãassiger

Beédũurfnisbefriedigung auf breitester Grundlage mit dem
„regulativen Prinzipf, d. h. mit der in unserem Beéewusst-

sein Hegenden Rechtsidee in einer Weise in Einklang zu

bringen, der die gutgesinnten Mitbürger aller Volkskreise
die Anerkennung nicht versagen konnten.

Das unentwegte BHochhalten der Rechtsidee, das
seinerzeit schon den jungen Bundesstadt-Rorrespondenten

und Redaktor der Neuen Zürcher Zeitung ausgezeichnet

hatte, hat zweifellos einen sehr wesentlichen Teil zum Ge—
lingen des ganzen Werkes beigetragen. Nirgends finden
vwir Vorschlage, die lediglich im Vertrauen auf eine die
Minderheit nötigenfalls überstimmende Mehrheit aufge-
stellt werden konnten, nirgends Zeugen eines sich heute
sonſst so éerschreckend breit machenden blossen Oppor-

28) Diese Vorarbeiten sind von Huber selbst in übersicht-
Lcher Weise zusammengestellt und der zweiten Ausgabe der
Erlauterungen beigekügt worden (Bd. 2, 8. 678684).

—F
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tunismus. Nur wer von so hoher Warte aus an die grosse

Aufgabe der Veéreinheitlichung des nationalen BRechtes

herantrat, Konnte sich auch das uneingeschränkte Ver—

trauen der in unserem Lande eifersüchtig über ihren

Rechten wachenden politischen und sprachlichen Minder-

heiten erwerben. Nur wer selbst dazu das Beéeispiel gab,

konnte auch von anderen erwarten, dass sie im Intéresse

des grossen Ganzen auf vielelieb gewordene Gewohn-

heiten und Sonderwünsche verzichteten. Auf wichtigen

Gebieten, wie im ehelichen Guterrecht und im Hypothe—
karrecht, gelang es, durch éine freiheitliche Ausgestal-
tung des einheitlichen Rechtes alle berechtigten Interessen

miteinander zu vershnen. Die bisherigen örtlichen Ver—
schiedenheéiten wurden so zu einer wertvollen Bereicherung
des einheitlichen nationalen Rechtes und eéermöglichten

gleichzeitig den éeinzelnen Landesgegenden, auf dem
Wege vertraglcher Abmachung ibre Tradition im wesent-

lichen beizubehalten.

Es ist hier nicht der Ort, um auf den Inhalt des

schweizerischen Zivilgesetzhuches, der in genialer Wéeise
das bewährte UVeberlieferte mit den Anforderungen und

dem Rechtsbewusstsein der heutigen Zeit vereinigt, ein-

zutreten. Dagegen muss doch ein Moment noch kurz ge—

streift werden: Die im Gesetz selbsſsf zum Ausdruck ge-
langte Auffassung Eugen Hubers über die allgemeine

Aufgabe der Gesetzgebung im Rahmen der gesamten

Rechtsentwicklung. Die beiden extremen ſStandpunkte
sind bekannt. Einerseits die ältere historische Rechts-

schule, die jede Kodifikation als ein Hemmnis für die

naturliche Entwicklung des Bechtes verwirkt und der
Wissenschaft und der Gerichtspraxis die Aufgabe zuweist,

den heutigen Inbalt des geübten Rechtes zu ergründen
und auf diese Weise mit freudigem Selbstbewusstsein die
Lösung der divergentesten Probleme unmittelbar zu ge—

winnen.) Auf der andern Seite die spekulativ-wissen-

20) Die englisch-amerikanische Rechtsentwicklung vollzieht

sich in der Hauptsache auch heute noch auf dieser Grundlage.
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schaftliche Richtung der modernen Gesetzgebung, deren
WMerken in bemühender BRegelmässigkeit die Schwäche
anhaftet, einen für alle Ralle Klar erkennbaren Gesetzes-

bestand schaffen zu wollen. Trotzdem sie sich, um dieses
Ziel zu erreichen, einer besonderen, aber auch sonderbaren

und nur dem Fachmann verständlichen Sprache bedient,

erreicht sie esin irklichkeit doch nicht. Daraus erwächst

danu die Gefahr, dass die Praxis unter der Herrschaft

des modernen Gesetzesrechtes, wenn sie auf im Géesetz

nicht direkt beantwortete Fragen stösst, diese nicht auf
Grund eines tiefer greifenden Rechtsbewusstseins, sondern
durch blosse formale Interpretation der Texte zu beant-
worten sich anschickt. Die Folge ist eine Herrschaft
wertloser Begriffe, die sich zu ihrer Rechtfertigung auf
eine Rechtsauffassung berufen möchten, die niemals dem
Volke, sondern höchstens einer Kaste von Berufsgenossen

eigen sein Kann und daher vor der natürlichen Entwick-

lung aus der breiten Grundlage des Gewesenen zum neu

Geéwordenen niemals zu bestehen vermag.

Dass Eugen Huber die Aufgabe der Gesetzgebung
nicht in diéesem Sinne auffassen kKonnte, leuchtet schon

nach dem bisher über ihn Gesagten ohne weiteres ein.

War ihm auch klar, dass wir in unseren Verbaltnissen
der Gesetzgebung nieht entbehren können, so bewabhrte
ihn doch seine rechtshistorische und rechtsphilosophische

Einsicht davor, die Gesetzgebung mit der BRechtsordnung

zu verwechseln. Wie schön und schlichtlauken doch —

gegenuüber solcher Dberhebung — die Morte, die der
schweizerische Gesetzesredaßtor an die Spitze seiner

Erlauterungen“ gesetzt hat: „WMer die ganze Fulle des

allgemeinen bürgerlichen Bechtslebens mit den ſSchöp-
fungen der Gesetzgebung vergleicht, Kann diesen in ihrer

ãusseren Gestalte stets nur éine verhältnismässig be—

scheidene Stellung beimessen. Die reichſste Betätigung
rechtlichen Lebens volleieht sich im allgemeinen Handel
und Wandel ohne irgend eine behördliche Mitwirkung.
Und wo das Eingreifen der öftentlichen Gewalt sich als
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notwendig erweist, da erfolgt es in weitaus den meéisten
Fallen dureh den Richter, dessen hohes Amt auch bei

ungenugender Geéesetzgebung die rechtliche Ordnung zu
wvahren vermag.“ . . . „Vielmehr Kann und darf sie (die

Gesetzgebung) sich vur als das Werkzeug betrachten,

mit welchem dasjenige zur Durchführung gebracht wird,
was ohnedies im Volke bereits lebt, die Gesetzgebung
spricht nur das durch die algemeine Entwicklung ge—

gebene WMort für die Gedanken aus, die ohnedies vor-
handen sind, die aber eines solchen Ausſsdruckes bedürfen,

weil sie ohne diese Hilfe nur schwer zu voller Rlarbeit

durchzudringen vermöchten. Das Gesetz? muss aus den

Gedanken des Volkes heraus gesprochen sein. Der ver—

standige Mann, der es lest, der über die Zeit und ihre

Beédürfnisse nachgedacht hat, muss die Empfindung haben,
das Gesetz sei ibm vom Herzen gesprochen. Keine Nach-

ahmung, keine WMissenschaft, keine Phantasie vermag
hier den eigentlichen Lebensnerv zu ersetzen. Nur in
stiller, beharrlicher Aufmerksamkeit und in stetem und
innigem Zusammenhange mit dem Rechtsleben des Volkes
lässt siech etwas von jenen Stimmen eéerlauschen, die

RKunde geben von der den Pberleferungen entsprechenden
Weiterbildung eines volkstümlichen Rechtes. Der Ge—
setzgeber schafft das Recht nach dem, was seiner Uber-
zeugung nach BRecht sein sollte. Er vermag sich diese

Deéberzeugung aber nicht unabhängig von den Dingen,

wie sie sind, zu bhilden. In der Betrachtung der gegebenen

Zustande, nach den Erfahrungen, die sich aus dem Leben

ergeben, gelangt er zu seiner Auffassung, wie jeder den-

kende Bürger.“
Aus dieser Auffassung heraus, die jedenfalls in der

Schweiz, wo der Kontakt zwischen dem Volks- und dem

Rechtsleben mit grosser Zaähigkeit festgehalten wurde, auf

allgemeine Zustimmung rechnen darf, ergaben sich dann
verschiedene Postulate, die in der Gesetzgebung ihre
Verwirklichung erfahren mussten. Zunächst hinsichtlich
der Sprache. Das Gesetz wendet sich — im Geéegensatz
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zur WMissenschaft — nicht nur an die juristiseh Gebildeten,

gsondern an alle, die ihm unterworfen sind. Die Anord-

nungen des Gésetzgebers müssen daher für alle verständ-

leh sein, wenn auch der Fachmann daraus jederzeit

mehr wird entnebmen können als die anderen. Das ver-—

langt eine volkstümliche Reédaktion des Gesetzes, die

sich der allgemeinen Verkehrssprache 25) und nicht der

juristischen Kunstsprache bedient. — Ferner folgt aus der

angegebenen Stellung der Gesetzgebung im Bahmen der

allgemeinen BRechtsentwicklung dass der Gesetzgeber

nicht eine — doch nur tingierte — Lückenlosigkeit er-

streben und damit die Praxis jeder Freiheit berauben

soll. Es soll vielmehr unumwunden zugegeben werden,

dass auch der Gesetzgeber nicht einmal die gegenwartige,

geschweige die zukunftige Fülle des Réechtslebens zu er-

fassen vermag, dass also auch er seine Begriffe nur aus

einem beschrankten Iduktionsmaterial ableitet und dass

daher das Gesetzesrecht notwendig lückenhaft sein muss.

Wie weit der Gesetzgeber sieh bemühen soll, möglichst

viele Lebensverhaltnisse zu erfassen und vollständig zu

ordnen, ist natürlieh eine Frage des Ermessens und es

vird nie an Stimmen fehlen, die ftinden, er sei in dieser

Beéziehung zu weit oder auch zu wenig vweit gegangen-

Der in der Praxis stehende Fachmann wird vwobhl leichter

geneigt sein, das letztere anzunehmen. Er ubersieht dabei

aber oft, dass die für ihn bequemere Mõglichkeit, eine

Löôsung auf dem Wege direkter logischer Deduktion zu
finden, den Nachteil nicht auszugleichen vermag, den
ein zu engmaschiges Gesetz für die spatere Anpassung

25) In diesem Zusammentang darf auch an einen Aus-

spruch von Prof. Stooss anläasslieh der Eröttnung der Jahres-

versammlung des schweiz. Juristenvereins im Jahre 1895 erinnert

werden (vergl. diese Zeitschrikt N. F. Bd. 14, 8. 514): Wie

RKeller und Meyer manches schweizerdeutsche Wort der Sprache

zuruckgegeben haben, so darf sich auch der Gesetzgeber nicht

scheuen, einen schweizerdeutschen Ausdruck einzuführen, wenn
er treffender und verstandlicher ist als der hochdeutsche.“
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an die Praxis und die lebendige Weéeiterentwicklung des
Rechtes bildet. Der Mann der Wissenschaft aber wird

es dankbar begrüssen, dass seine Disziplin infolge der

Möglichkeit freier Begriftsbildung ihrem hohen Béerufe

als ars boni et aequi weiter treu bleiben kKann und nicht

2zur blossen Gesetzestechnik degradiert wird.
Für die schweizerische Gesetzgebung war der spe—

kulativen Begriffsbildung schon durch das Postulat der
Volkstumlichkeit der Sprache eine Grenze gezogen. Denn
die Volkssprache, die allgemein verständliche Sprache
ist Konkret, anschaulich und bildhaft und éeignet sich

daher nicht so gut wie die abſstrakte Juristensprache für
eine möglichst lückenlose Regelung des BRechtslebens,
Man hat das vielfach als die unvermeidlichen Schatten-
seiten einer volkstüũmlichen Gesetzgebung bezeichnet, die

dureh ihre Lichtseiten mehr als aufgehboben würden.
Wer aber — wie der Verfasser dieser Zeilen — in der

mõglichsten Vollständigkeit nieht das letzte Ziel der Ge—
setzgebung erblickt, der wird überbaupt nicht von Schat-
tenseiten sprechen, sondern von einer bestimmten Ein-—
stellung zu den Aufgaben der Gesetzgebung. Darnach

soll der Gesetzgeber, von hoher Marte aus, helfend und

fördernd in die natürliche Rechtsentwicklung eingreifen;
es kann aber nicht seine Aufgabe sein, den im Zeitpunkt

des Gesetzeserlasses vorhandenen Rechtsbestand durch
eine möglichst erschöpfende Festlegung bis in alle Einzel-

heiten zu stabilisieren und damit das natürliche Wachs-
tum des Rechtes möglichst aufzubalten. Der Gesetz—

geber soll dureh die formelle Bildung und Ausgestaltung
leitender Rechtsgedanken die Aufgabe des Richters er-

leichtern unddieWissenschaft vonunfruchtbaren Kontro-
versen entlasten, er soll sich aber nicht selbst zum Richter

machen und die Rechtswissenschaft nicht in eine blosse
Gesetzeskenntnis verkehren.

Es wird ein grosses Verdienst des Gesetzesredaktors

Eugen Huber bleiben — und die Zukunft wird es in noch
höherem Masse zu würdigen wissen als die Gegen-—
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wart 26) -dass er, trotz einer im Zuge der Zeit legenden
Uberspannung der Gesetzgebung, den richtigen Masstab

sich bewahrt hat für die Apgrenzung der — für eine segens-

reiche Rechtsentwicklung gleich wichtigen —Aufgaben der

Gesetzgebung, des Richtertums und der WMissenschaft.

Dass dem Richter damit eine schwerere, wenn auch

vurdigere Aufgabe zugewiesen wird, als wenn man ihn

zum blossen Beéegriffsinterpreten macht, soll nicht ge—

leugnet werden. Das kann den Gesetzgeber aber nicht

hindern, dem Richter das zuzuweisen, was nach der ge—

wonnenen Erkenntnis zufolge seiner Stellung im BRechts-
leben seines Amtes ist.27) Der nach der entgegengesetzten
Richtung egenden Gefahr aber, dass der Bichter geneigt

sein Könnte, sich über den Gesetzgeber zu stellen, wird

mit derm in Art. Igegebenen Anweisung und näheren
Umschreibung seiner Aufgaben vorgebeugt.?s) So durfen

wir denn hoffen, dass auch bei uns ein seine Traditionen

in Ehren haltender BRichterstand und eine ihrer Aufgabe

26) Schon jetzt sind bei samtlichen auslandischen Gesetzen

und Entwürfen das schweiz. 268 und dessen Matérialien ein-

gehend berücksichtigt worden. Auch die ausländische Wissen-

schaft, vor allem die deutsche und französische, schenkt ihm

fortgesetzte Beachtung.

27) Vergl. über die Aufgabe des Richters die schönen Worte,

mit denen Paul Speiser im Jahre 1884 die Jahresversammlung
des schweizerischen Juristenvereins in Lausanne eröffnet hat

(diese Zeitschrift Bd. 3, 8. 642 t.). — Die BHoffnungen, die das

Schweizervolk anlässlich des Erlasses des schweiz. Obligationen-

rechts vom Jahre 1881 auf den Richter gesetzt hat, sind nicht

enttâuscht worden. Ich hbrauche nur an die lebensvolle Weiter-

entwicklung der in den Art. 50 ff. des alten Obligationenrechts

enthaltenen Grundsatze durch das Bundesgericht zu érinnern.

28) Im Gegensatz zur sog. Freirechtstheorie hat nach dem
Z6B der Richter die vom Geésetzgeber erlassenen Befehle als
das für ihn verbindlich erklärte Gerechte auch dann zu befolgen,

wenn sie seinem eigenen Rechtsbewusstsein nicht entsprechen.
Nur wo er dem Gesetzes- und dem Gewohnheitsrecht eine An-

weisung nicht entnehmen kann, soll er auf Grund seines eigenen

Rechtsbewusstseins das objektiv Bichtige suchen, wobei er dann
erst noch an die in Art. 1I Abs. 3 enthaltene Schranke gebundenist.

Zeltsehritt fur Schwolzorlsohos Rocht, douo folgse xull, 3
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bewusste Missenschaft sich das schöne Wort des rö—

mischen Juristen Celsus zu eigen machen werden: Scire

leges non hoc est, verba éearum ténere, sed vim ac po—

V

Dem unbeschränkten Vertrauen, das Eugen Huber
sich durch seine ganze Persönlichkeit bei allen zur Mit-

arheit Berufenen erworben hatte, ist es zu verdanken,

dass auch die grosse Aufgabe der Privatrechtsvereinhbeit-
lichung in erstaunlich kurzer Zeit bewältigt werden

konnte.2) 20). Huber verstand es,jene gebobene Stim-
mung zu éerzeugen und zu erhalteên, die kurz vor den

grossen Erschütterungen des Meltkrieges die verschiede—

nen Teile unseres Volkes dureh ein neues und starkes

29 Ein Beweis dieses besonderen Vertrauens ist auch der

Umnstand, dass die Freisinnigen des bernischen Mittellandes den

in einem anderen Ranton verbürgerten Professor Kurz vor der Be—

handlung des Zivilgesetzentwurfes durch die Bundesversammlung

in den Nationalrat wäblten, wo Huber als Beferent mit beispiel-

losem Erfolg wirkte. Sofort nach der Erledigung dieser Aufgabe

trat Huber von seiner Nationalratsstelle zurũuck. In andere pol-

tische Stellungen hat er sich seit seiner Rückkehr in die Schweiz

nie vahlen lassen und er hat sich auch seither an der Polütik nie

aktiv beteiligt.

20) Der bernische Juristenverein hat es sich nicht nehmen

lassen, den historischen Moment des Ikrafttretens des schweiz.

ZGB durch eine Ehrung seines Schöpfers in angemessener Weise

zu feiern. „Es geschah dies, indem der Vorstand ein der Be—

deutung des Tages entsprechendes Ehrengeschenk in Form

zweier vorzũglich gelungener Produkte der schweizerischen Glas-

malerkunst dem Geéfeierten überreichte. Auf der einen ſScheibe

erblickt man die Verkörperung des Gesetzes, den Gesetzgeber

mit den wobhlhbekannten Zügen, hinter ihm die Gestalten der

Staatsgewalt und der Wissenschaft. Auf der Pendantscheibe

ist das Volk, resp. das Volksrecht dargestellt, ein Mädchen mit

dem Schwert als Zeichen der Souveränität in der Hand, daneben

die Begleiter des Volksrechtes, die Gestalten der Beéligion, der

Poesie und des Humors“ (Zeitschr. des bern. Jurisſtenvereins,

Bd. 48, 8. 28.)
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Band der Einigung einander naher brachte und damit
den Bund der Eidgenossen für die Kommende Prüfungs-
zeit tüchtiger machte. Als ob éer vorausgesehen hatte,

vas kKommen könnte, konzentrierte Eugen Huber das

ganze Feuer seiner Begeisterung, seine ganze unbezahm-
bare Tatkraft auf dieses eine Ziel, indem er alles von

sich ablehnte, was geeignet gewesen wäre, die Erreichung

dieses Zieles zu verzögern.“) Den Dank, den ihm seine
Mithürger — denen er allen aus dem Herzen gehandelt
hat — dafür schulden, hat Prof. Charles Borgeaud in
einem Schreiben, das er namens der Universitat Genf

an die Universitat Bern richtete, in die eben so schlichten

als schönen Morte gekleidet: „Eugen Huber appartient

à la SſSuisse entière et toutes nos universités prendront

le deuil avec la votre.82)
Nach der Béendigung seiner gesetzgeberischen Ar—

beiten hoffte Eugen Huber, sich wieder der wissenschaft-

s81) 8S0o blieben wiederholte Bemühungen, Huber unter

glanzenden Bedingungen für auslaändische Lehrstühle zu ge—
winnen, erfolglos. Auch hm wiederhott angetragene einträg-

lche Nebenbeschäftigungen hat Huber konsequent abgelehnt,

wie er auch die Gutachter⸗Tatigkeit nie gewerbsmassig ausgeubt hat.

s2) Vergl. auch den schönen Nachruf von Bundesrichter

Virgile Rossel in ,Wissen und Leben“ (Jahrg. 16, 8. 679-689).

Den Gefühlen der katholisch-onservativen Minderheit gab

Bundesgerichtspräasident F. Schmid anlässtich der Trauerfeier
mit folgenden Worten Ausdruck: „Prof. Dr. Huber wird fort-

leben unter uns, hat er sich doch selbst ein unvergängliches Denk-

mal, monumentum aereée perennius, gesetzt im schweiz. 26B,

welches heute auch diejenigen nicht mehr missen möchten, die

bei dessen Einführung auf Grund achtbarer föderalistischer Be—
denken der Sprechende zahlte nicht zu ihnen — für das neue

einheimische Zzivilrecht sich nicht zu erwärmen vermochten ...

Mit dem T. Januar 1912 isſt das Zivilgesetzbpuch in Kraft getreten,

ein engeres Band verknupft seit seiner 11-jahrigen Mirksambeit

die 25 Kantoné. Die kantonalen Gerichte und das rechtsbedürf-

tige Publikum haben sien mit dessen Bestimmungen vertraut

gemacht und niemand vird leugnen, dass ohne dasselbe die
Rechtsprechung, namentlich in den schwierigen Rriegsjahren,

auf ernste Schwierigkeiten gestossen sein würde.“
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lichiterarischen Tatigkheit hingeben zu können. Er
wollte sein System und Geschichte des schweizerischen

Privatrechts“ in einer den neuen Zeitverhältnissen an—

gepassten Form in zweiter Auflage erscheinen lassen. Aber
wiederum musste er — seinem Pflichtgefühl folgendd —
auf eine ihm am Herzen legende Arbeit verzichten, um
im Auftrage des Bundesrates einen Gesetzesentwurf über

den noch nicht revidierten Teil des Obligationenrechts

auszuarbeiten. Er ist auch diesem Auftrage in gewohnter
Weise nachgekommen und hat dem eidgenössischen Justiz-
departement im Dézember 1919 einen wobhldurchdachten

Entwurf eingereicht, dem kurz darauf ein erläuternder
Bericht folgte. Daneben war Eugen Huber in allen den
Fragen, die die Einführung eines neuen Gesetzes mit

sich bringen muss, der uneigennützige und stets zu—
verlassige Berater der eidgenössischen und kantonalen

Béhôrden.?s) Und solcher Fragen musste es besonders
viele und schwierige geben in einem Lande, in dem soeben
das materielle Recht vereinheitlicht wurde, während die

Behöôrdenorganisation und das Prozessrecht weiterhin

den Rantonen verbleb. Aber auch auf diesem schwie—

rigen Grenzgebiet zwischen dem privaten und öffentlichen

Recht fancd Eugen Huber — mit sicherem Urteil das

Wesentliche der Frage erfassend — immer rasch eine den

Verhaltnissen entsprechende Lösung. So ist es zum guten

Teil sein Verdienst, dass das neue Recht sich so reibungs-
los eingelebt hat.9

VII.

Uber dem grossen Rechtsgelehrten und dem genialen
und erfolgreichen Gesetzgeber dürfen wir den gefeierten

33) Im Namen des Bundesrates sprach an der Trauerfeier

der Vorsteher des eids. Justizdepartements, Bundesrat Häaberlin,

der in schönen WMorten die grossen Verdienste und die Treue des

Verstorbenen an seinem Volke hervorhob.

30) Es sei hier auch noch auf die vielen instruktiven Vvor-

trãage hingewiesen, die EUSgen Huber zur Einführung in das neue

Recht -namentlich im bernischen Juristenverein — gehalten hat.
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Lehrer nicht vergessen. Dréissig Jahre hat Eugen Huber

in Bernu gelehrt, wobei er die dortige Juristenfakultat in

kurzer Zeit zu ungeahnter Blute brachte.ss) Wenn ich

seiner Tatigkeit als Lehrer erst am Schlusse noch be—

sonders gedentce, so geschieht es nicht deshalb, veil er

diese Aufgabeé neben der gesetzgeberischen als die weniger

vwichtige oder ihm weniger zusagende betrachtet hatte.

Im Geégenteil! Ware er vor dieManl gestellt worden, so

hatte sich Eugen Huber wahrscheinlich für das Lehramt

entschieden. Bier, in der direkten geistigen Verbindung

von Mensch zu Mensch, Konnten sich die seltenen Gaben

seines Geistes und Gemuteés, sein nie versagendes Wohl-

wollen und seine grosse Liebe zur Jugend *9) am besten

entfalten. Nur wer das Glück hatte,Eugen Hubers

Schuler zu sein, Kann die Wirkung, die von dieser reichen

Persönlichkeit ausging, voll ermessen.
Am Anfang seines Rollegienbesuches sah der Jünger

der Rechtswissenschaft auch bei Eugen Huber zunachst

nur den Lehrer, der sich zwar vor vielen andern durch

die besondere Klarheit seines Vortrages und durch das

Fehlen jeder Pose und jeder Sucht zu polemisieren vor—

teilhaft auszeichnete, zu dem man aber eben doch hinging,

um in den von ihm vertretenen Bachern etwas zu lernen,

ss) Namens der Berner Universitàt sprach an der Trauerfeier

in ergrettender Weise Prof. Walter Burckhardt, der dem Ver⸗

storbenen von allen Schweizer Kollegen auch persönlieh am
nachsten gestanden hat. In diesem Zusammenbang möchte

ich auch noch auf den schönen Nachruf von Prof. Gmür (in der

Zeitschrift des bernischen Juristenvéereins Bd. 59, 8. 209) und auf

die varm empfundenen Worte hinweisen, die Redaktor Ernst

Schurch in Nr. 170 des Bund“ vom 24. April 1923 und Otto
Irminger in,Wissen und Leben“ (16. Jahrs. 8S. 700) Eugen Huber

als Rechtslehrer gewidmet haben.

ae) Eugen BRuber hat seine Liebe zur studentischen Jugend
noceh übher den Tod hinaus betatigt, indem laut letztwilliger Ver-
fügung seine Besitzung Rabbentalstrasse 40 samt Bibliothek der

juristischen Fakultät in Bern für den Zweck und zum Béetrieb

eines aUgemeinen juristischen Seminars unentgeltlich zum Ge⸗

brauch zu überlassen ist.
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Bald aber merkte der Student, dass in dem festgegliederten

System, das ihm hier geboten wurde, ein ausgezeichnetes
Mittel zur Ausbildung des juristischen Denkens überhaupt

lag und dass sich in der Art des Vortrages die ganze Ein-
stellung des Lehrers zum Recht und seiner Wisgenschaft
offenbarte. Wie vielen kKam hier erst recht zum Bé—
wusstsein, dass die Rechtsetzung und —aAnwendung nicht
in erster Linie als ein Produkt des kuhl ausklügelnden
Verstandes, nicht als eine Art Geheimwissenschaft, son
dern als eine Betätigung der Urteilskraft bei der Be—

wertung menschlicher Handlungen und Verhältnisse an-
zusprechen ist und dass der imposante Bau der Dogmatik
nur das unentbehbrliche Mittel bildet zur Gestaltung der
Rechtsordnung. Die Wärme und Anteilnahme, mit der
der Lehrer sich Tag für Tag dieser hohen Aufgabe vid-
mete, mussten heim Schüler die Freude und Bégeisterung
an seinem angehenden Beruf wecken, und die Ein
fachheit und Natürlichkeit in der Erfassung der juristi—

schen Probleme, die dem Lehrer eigen war, mussten dem
Schuler seine Wissenschaft menschlich naher bringen —

Wie in den Vorlesungen, so zeigte sieh Eugen Hubers
vollendete Meisterschaft auch in den Dungen, denen er
sehr grosses Gewicht beilegte und die er jedes Semester

zur praktischen Veranschaulichung, Erganzung und Ver—
tiefung seiner theoretischen Vorlesungen abhielt. Bei den
hier zur Behandlung gelangenden, dem praßtischen Leben

entnommenen ,Fällent hatten nun zunächst die Stu—

denten das Mort, wobei der Mungsleitende es in beson-
derer Weise verstand, jeden zur Mitarbeit heranzuziehen
Mochten die geausserten Meinungen manchmal auch noch
so abwegig sein, Huber verstand es immer, ohne ver—

letzende Kritik der Diskussion die richtige Wendung zu
geben, indem er mit seinem scharfen Verstand muhelos

das Wesentliche vom Unwesentlichen schied und es sich
im übrigen stets angelegen sein less, hei aller Wahrung

der logischen Deduktion, den ethischen Gehalt des Gesetzes

auszuschöpfen. So gelangte man oft bei einem anscheinend
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Schwierigen Fall zu einer überraschend einfachen Lösung,

brend leh schwierige Falle den Anlass zu einer

teressanten Aussprache über vorhandene Rontroversen

boten Aueh diese Wungsstunden werden allen Teil⸗

nehmern unvergesslich bleiben und ikrer viele haben

gieh vorgenommen —venn auch mit schwacheren Kraften

nd in bescheidenerer Stellung — im gleichen Sinne zu

virken. Verba docent, exempla trahunt!

VIII.

Die ſcltenen Ertolge Eugen Hubers auf allen Ge⸗

pieten auf denen er sich betatigte, brachten ihm mannig⸗

faltige Erungens) Er hat sich über diese Anerken-

nungen gefreut, ohne aus jben viel Weseuns zu machen,

Die grösſste Freude und Genugtuung aber bereitete ium

das beglückende Gefühl, den Ideéalen seiner Jugend treu

geblieben zu sein. Intfolge dieser, von einem reinen Herzen

ilierten, Einstellung hat sieh Eugen Huber trot? aller

Erfolge und Ehrungen bis zuletzt jene Bescheidenheit,

Einfachbeit und ſschliebtheit bewabhrt, die den geistig

und sittuch hochstehenden Menschen auszeichnen. — 80

vissen wir denn tatsachlieh nieht, was wir an Eusen

Aber ten bewundern sollen: die grosse Gelebr-

samkeit, den scharfen Verstand, die geniale Intuition

und Gestaltupgskraft, die Uneigennutzigkeit, mit der er

ege relecen Gaben in den Dienst der Missenschaft

und ſseines Volkes stellte, den unerschutterlſichen Glauben

27) VUm nur die hauptsachlichsten zu nennen: Fuber vwar

Vertreter der Schweiz im internationalen Schiedsgerichtshof im

HFaas, Ebrenburger der Stadt Bern, Associé und spater Mtglied

des etitut de droit international, Ehrenmitslied des schwei⸗

zerischen und des bernischen Juristenvereins, Ehrenmitglied der

Studentenverbindungen Helvetia, Concordia und 2Zofingia, Dr. es

lettres ha e der iersitat Gent, Dr.rer. pol. h. c. der Viversitat

Zurich, Dr. phil. h. c. der Universitat Leipzig, Dr. jur. h. c. der

Vniversitat Groningen, Ehrenmitglied der Universitat Kiew, Aus-

wartiges Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.



40 Prof. Paul Mutzner:

an die Rechtsidee, es) die Willensstärke, die Menschen-
freundlichkeit, die Bescheidenbeit.

Den Schlüssel aber zu dem Ebenmass, mit dem
alle diese geistigen Kräfte miteinander ausgebildet sind,
zu seiner wahrhaft harmonischen Natur, finden vir
in der religiösen Einstellung Rugen Hubers. Schon als
angehender Student wollte er sieß dem Leben als
einer Aufgabe unterziehen und dabei nach Volßommen-
heit streben. Dieses Bewusstsein einer Vollkommenheit,
die wir zwar nicht erreichen Können, an der vir abe—
trotz allem Erlebnis des Unvolkommenen als dem ein-
zigen Ziel unseres Geisteslebens festhalten, hat ihn Zeit
seines Lebens begleitet. Der Glaube bedeutet für Eugen
Huber die lebendige Uberzeugung, dass die Hingabe an
Christus des Lebens Erfüllung ist: wer glaubt, der erfullt
sich damit von dem Streben nach Volkommeneit. Der
Tod Christi aber bedeutet Ihm die Erlösung von dem
niederdrüũckenden Empfinden der Nutzlosigkeit unseres
Strebens nach dem Vollkommenen. So verstand Eugen
Huber die BRechtfertigung dureß den Glauben: Meht
mit guten Werken an sich — denn diese sind immer noet
niederdrüuckend unvollkommen — sondern duren den
Glauben an Christus wird die Welt üUberwunden, und
zwar durch den Glauben an den Christus, der die Macht
der Welt durch seine immer neue Auferstehung in un—
serm Béewusstsein überwunden hat

Diese Einordnung der Eigenexistenz in das hohere Ganzeé,
die seinem Bedürfnis nach éiner geschlossenen Lebens-
auffassung entsprach, war für Eugen Huber die Quelle
seiner Lebenskraft. Sie gibt uns auch den Schlüssel zumVer-
stãndnis seiner ganzen Persõnlichkeit. In Eugen Huberfeiert
der christliche Idealismus einen ſseiner Schönsten Siege!

8) Dieser GIaube an die Rechtsidee ermõglichte es ihm auch,
in der vom Schweiz Politischen Departement eingesetzten Ex-
pertenkommission für den Beitritt der Schweiz zum völerbund
zu stimmen, trotz der schweren Bedenken infolge der derzeitigen
Mangel dieser Organisation.
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Verzeichnis der Publikatjonen von Lugen Huber.

(Verfasst von Prof. Max Gmür, Bern; Abdruck aus der Zeit⸗

chrift des bern. Juristenvereins, 1928, mit gütiger Bewilligung

1872.

1874.

1879.

—1881.

1883.

1884.

1886

der BRedaktion.)

Die schweizerischen Erbrechte in hrer Entwicklung seit

der Ablösung des alten Bundes vom deutschen Reich.

Diss ſtaatsissenschaftl. Fakultät, Zürich 1872.

Studien uüuber das cheliche Guüterrecht der Schweiz. Nach

den Notizen zu einem Vortrag, gehalten an der schweiz.

Juristenversammlung in Luzern (1872) aus dem Nachlass

des verstorbenen Prof. Dr. W. Munzinger. Zeitschr. des

bern. J.V., Bd. 10.

Rorreterat betr die Errichtung eines schweizerischen Zen⸗

tralgefangnisses für schwere Verbrecher. Vorgelegt in der

Jahresversammlung des schweiz. Vereins für Straf⸗· und

Gefangniswesen, 29. September 1879 in Solothurn, von

Dr. E. H. Polzeidirektor in Trogen.

Das luiche Recht in den zhringischen Städten. Aka-

demiche Bede bei Antritt der Professur füur schweiz. Becht

in Basel. Zeitschr. f. schw. R. Bd. 22, Heſt 1.

Ein Beitrag zur Geschichte des Strafverfahrens im Kanton

Appenzell A.Rh. Trogen. Aus: Appenzellische Jahrbucher,

2. Folge, Heft 11.

Die historische Grundlage des ehelichen Guterrechts der

Berner Handfeste. Basel. Der Universitäat Bern zur Feier

hres 50jahrigen Bestehens gewidmet von der Universitat

Basel.

Das Friedengriehteramt und die gewerblichen Schieds-

gerichte im schweizerischen Recht. Basel.

1886/03. System und Geschichte des schweizerischen Privat-

1893.

1808.

1894

rechts. 4 Bande, 1886, 1888, 18809, 1893.

Zur Frage der BRechtsverhältnisse an Quellen und WMasser-

lauf und des Expropriationsrechtes zu Gunsten auslan⸗

discher Unternehmungen. Zeitschr. f. schweéiz. R. N.E.

Bd. 12.
Mer die Art und Weise des Vorgehens bei der Ausarbei-

tung des Entwurfes eines einheitlichen schweiz. 26B.

An das éidg. Justiz- und Polizeidepartement. Konftiden⸗

tielle Mitteilung.

Die Grundlagen einer schweizerischen Gesetzgebung über

das hellehe Guterrecht. Einleitendes Referat an der 832.

Jahresversammlung des 8S. J.V. in Basel.
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1894.

1895.

1895.

1895.

1896.

1898.

1898.

1898.

1898.

1899.

1899.

1900.

1900.

1900.

1900.
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Die Bedeutung der Gewere im deutschen Sachenrecht.
Bern. Festschrift der Universitat Bern, der Friedrichs
Universitat in Halle gewidmet.

Das Recht der Erben im Vrheéberrecht. Dresden. Ab-
druek aus der Festgabe für den 17. internationalen und
kunstlerischen Rongress Dresden.
Betrachtungen uber die Vereinheitlichung des schweiz· Erb⸗
rechts. Basel.

Rechtseinheit und Reform des schweiz Erbrechts. Basel.
Vortrag an der Jahresversammlung des S. JI.V. zu Bern,
24. September 1895.

Deutsches Privatrecht. Leipeig. Jahrbuch für Geset—
gebung, Verwaltung und volkswirtschaft im Deutschen
Reiche, N. F. Jahrg. 20, Heft 2.

er die Notwendigkeit der Rechtseinneit. Bern. Ep
Mahnruf ans Schweizervolk.

Betrachtungen über die Vereinheitlichung und Reform
des schweiz. Grundpfandrechtes. Basel.
Wollen wir ein einheitliches Recht? Bern. Vortrag an
der Delegiertenversammlung der freisinnigdemokratischen
Partei des Kantons Bern, 2. O0ktober 1898 im Gesellschafts
museum in Bern (Stenogr).
Zzur Frage der Neugestaltung des schweiz. EBypotheken⸗
rechts.

Rechtsgutachten der Herren Prof. Huber und Zürcher in
Sachen der Tit. Bank in Baden, KRlaàgerin, gegen Herrn
J. Maag-Mölttfing in Zürich, Beklagten
La Condition de la femme dans le futur G. c. S. Ede
la Revue de morale sociale, Ire année.
Die Gestaltung des Wasserrechts im Kkunftigen schweize⸗
rischen Recht. Basel. Zeitschr. . schwei- —R.Bd I19.
(S. F. Verhandl. d. 8S. J.V.).
Begutachtung an die Rantonalbank in Bern über die Er—
richtung einer Pfandobligation durch dieG. Hlektrizi
tatswerke Wynau in Langenthal.

FHFuber, Eugen und Laband, Paul. Zwei Gutachten über die
Rechtsfragen, die sich aus dem Rückkaufe der schweie
Haupthahnen für deren ObligationenAnleihen ergeben.
Im Auftrage des eidgs. Post- und Eisenbahndéepartements
erstattet.

Anleitung zum Exzerpieren für das deutsche Rechtswörter-
bhuch. Bearbeitet von Eugen Huber, Max Gmur und Kari
Geiser.
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Zzuschrift an das schweiz. Eisenbahndepartement betr. die

Rechtsstellung der Obligationen⸗Anleihen der schweiz.

anen beim Ruckkautfe. 29. November 1900.

Die Vereinheitlichung des schweiz. Zivilrechts in mrer

Bedeutung für Handel und Idustrie. Vortrag, gehalten

der auserordentuchen Versammluns der kaufſmannischen

Geésellschaft Zürich. Sep.Abdr. aus Bericht uüber Handel

tton Zurick fur das Jabr 1900.

Die Vereibeitlichung des schweiz. zivilrechts in ihrer

Beédeutung für die andvirtschaft. Sep.Abdr. aus Mit-

teilungen des schweiz. Bauernsekretariates Nr. 11. Pro-

okoll der Belegiertenversammluns.

Die Stellung der Frau im Entwurt eines schweiz. 26B.

Vortrag, gehalten an der Jahresversammlung des schweiz.

gemeinnũtzigen Frauenvereins, 20. Juni, Bern.

1902 u. 1914. Erlauterungen zum Vorentwurft des schweiz. 26B.

1902.

1906.

1910.

1911.

1912.

1912.

1013.

1913.

1914.

3 Héfte, 1. u. 2. A4uflage.

Die Bigentumerdienstbarkeit. Bern. Ein Beitrag zu ihrer

Rechtfertigung. Festschrift dem Geh. Justizrat Proft. Dr.

H. Fitting zur Feier des 50-ahrigen Doktorjubilaums am

27 Oober 1902 dargebracht von der juristischen Fa-

kultat der Uiversitat Bern.

Gratulationsschrift der Berner juristischen Fakultät an

Prot. Dr. jur. Andreas Heusler in Basel.

Bewahrte Lehre. Bern. Eine Betrachtung uher die Wissen⸗

chatt als Rechtsquelle. Politisches Jahrbuch der schweiz.

Eidgenosſenschaft, 1911.

Zehn Vortrage uber das schweiz. 26B, im WMinter 1910,11.

Bern. (Nebt im Handel.)

Switzerland. Boston. (& general survey of events in con⸗

inent legal history, part VI.)

Mer soꝛiale Gesmnung. Bern. Politisches Jahrbuch 1912.

Dber die BRéeallen der Gesetzgebung. Leipzig. Zeitschr.

f. Rechtsphilosophie in Lehre und Praxis, Bd. 1, Heft L.

Die BRechtsauschauungen in Jeremias Gotthelfs Erzahlung

„Geld und Geist. Bern. Ppoltisches Jahrbuch 1913.

chwei- Sachenrecht. Bern. Drei Vortrage mit An-

merkungen. Abhandl. 2. gchweiz Recht, herausgegeben

von Gmür, Beéeft 58.

1018/19. Die Entvicklung der schweiz. Gult zur modernen

Aypothek. Berlin. Archiv f. Rechts- und Wirtschafts-

philosophie. Bd. 12, Heft 3.



1919.

1920.

1920.

1921.

1922.

Prof. Paul Mutzner: Eugen Huber—

Gutachten zur Frage der hundesgesetzlchen Regelung des

Pfandbriefwesens.

Bericht über die Revision der Titel 2533 des schweiz.

OR. Beilage zum Entwurf vom Dezember 1919. Dem

schweiz. Justiz- und Polizeidepartement erstattet.

Eintritt und Austritt von Mitgledern einer Gemeinschaft.

Zeitschr. des bern. J.V .57, 1und Zeitschr. f. sSchweiz. R,

XLNE.HekftlI.
Recht und Réchtsverwirßlichung. Basel.

Das Absolute im Recht. Festgabe der juristischen Fakultaät

der Universität Bern, dem S. J.V. gewidmet.

 


